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Landesplanerische Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „PV-
Anlage Gültz Bahnhof“, Gemeinde Gültz 
 
Hier: frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB einschließlich Scoping 
 
Ihr Schreiben vom: 20.07.2022 
Ihr Zeichen: 30980 - len 
 
Die angezeigten Planungsabsichten werden beurteilt nach den Grundsätzen und Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung gemäß dem Landesplanungsgesetz (LPlG M-V), dem Lan-
desraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016 sowie 
dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 
15.06.2011. 
 
Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 

- Anschreiben 
- Bebauungsplan M 1:500 
- Begründung 

 
 
1. Planungsinhalt: 
 
Die Gemeinde Gültz hat auf Antrag der nawes GmbH & Co. KG die Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 4 „Photovoltaikanlage Gültz Bahnhof“ beschlossen. Ziel ist die Er-
richtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer Fläche von ca. 0,56 ha. Der Standort liegt 
auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche, die zu ca. einem Fünftel versiegelt ist. Der Standort 
befindet sich unmittelbar an der Eisenbahnstrecke Neubrandenburg – Stralsund und liegt voll-
ständig innerhalb eines 110-m-Streifens entlang der Bahnstrecke. 
 
 
2. Im Ergebnis der Prüfung wird Folgendes festgestellt: 
 
2.1 Für die landesplanerische Beurteilung sind folgende raumordnerische Erfordernisse von Be-
lang:  
 

Bearbeiter:       Peter Seifert 

 
Telefon:            (0395) 777 551-107 
E-Mail:               peter.seifert@ 
                          afrlms.mv-regierung.de 
ROK-Reg-Nr.:  4_050/22 
    
Datum:             22.08.2022 

 

 

Baukonzept Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstraße 9 
17034 Neubrandenburg 
 
per E-Mail an: toeb@baukonzept-neubrandenburg.de 
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Gemäß Programmsatz 5.3(1) LEP M-V soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und um-
weltverträgliche Energieversorgung gewährleistet werden. Um einen substanziellen Beitrag zur 
Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deutlich 
zunehmen. 
 
Gemäß Programmsatz 5.3(9) Absatz 2 LEP M-V, als Ziel der Raumordnung, dürfen landwirt-
schaftlich genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, 
Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen 
werden. 
 
Gemäß Programmsatz 4.5(2) LEP M-V, als Ziel der Raumordnung, darf die landwirtschaftliche 
Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden. 
 
Gemäß Programmsatz 4.5(3) LEP M-V soll in Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft dem Erhalt und 
der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht 
beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, 
Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen zu berücksichtigen. Zu den Produktionsfak-
toren zählt auch die Ertragsfähigkeit des Bodens, der in den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden soll. 
 
Gemäß Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 LEP M-V und Programmsatz 6.5(4) RREP MS sollen für 
den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien an geeigneten Standorten Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Als geeignete Standorte für Freiflächenphotovoltaikanlagen sind im LEP M-V 
insbesondere Konversionsstandorte, endgültig stillgelegte Deponien oder Deponieabschnitte und 
bereits versiegelte Flächen aufgeführt. 
Gemäß Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 Satz 4 LEP M-V sollen Freiflächenphotovoltaikanlagen 
verteilnetznah geplant werden. 
 

Gemäß Programmsatz 6.5(6) RREP MS, als Ziel der Raumordnung, sollen Freiflächenphotovol-
taikanlagen insbesondere auf bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder militäri-
schen Konversionsflächen errichtet werden. 
Von Freiflächenphotovoltaikanlagen freizuhalten sind: 

- Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege 
- Tourismusschwerpunkträume außerhalb bebauter Ortslagen 
- Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen 
- Regional bedeutsame Standorte für Gewerbe und Industrie 
- Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. 

Bei der Prüfung der Raumverträglichkeit von Freiflächenphotovoltaikanlagen außerhalb der auf-
geführten freizuhaltenden Räume, Gebiete und Standorte sind insbesondere sonstige Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Tourismus sowie der Landwirtschaft und der 
Forstwirtschaft zu berücksichtigen. 
 
Gemäß Programmsatz 6.5(9) RREP MS sollen bei allen Vorhaben der Energieerzeugung, Ener-
gieumwandlung und des Energietransportes bereits vor Inbetriebnahme Regelungen zum Rück-
bau der Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen werden. 
 
Gemäß Programmsatz 5.3(4) LEP M-V sollen die wirtschaftliche Teilhabe an der Energieerzeu-
gung sowie der Bezug von lokal erzeugter Energie ermöglicht werden. 
 
 
2.2 Die raumordnerische Bewertung des Vorhabens führt zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage zur Energiegewinnung auf Basis solarer Strah-
lungsenergie trägt nicht nur zur Gewährleistung einer sicheren, preiswerten und umweltverträgli-
chen Energieversorgung in einem Teilraum der Planungsregion bei, sondern leistet auch einen 
Beitrag zur Energiewende in Deutschland. Die Planung entspricht somit dem o. g. Grundsatz der 
Raumordnung gemäß Programmsatz 5.3(1) LEP M-V. 
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Bei dem geplanten Vorhabenstandort handelt es sich teilweise um einen gemäß Programmsatz 
5.3(9) LEP M-V und Programmsatz 6.5(4) RREP MS geeigneten Standort für den Ausbau erneu-
erbarer Energien, da ca. ein Fünftel der Fläche versiegelt ist. Die übrige Fläche wird landwirt-
schaftlich genutzt. Da sich die Fläche innerhalb des 110-m-Streifens einer Eisenbahnstrecke be-
findet, steht die Planung mit Programmsatz 5.3(9) Absatz 2 LEP M-V als Ziel der Raumordnung 
im Einklang. 
 
Die Bodenwertzahl am Standort liegt unterhalb des Wertes von 50, so dass die Planung auch mit 
Programmsatz 4.5.(2) LEP M-V im Einklang steht. 
 
Aufgrund der geringen Flächengröße in Verbindung mit der Lage zwischen Eisenbahnstrecke, 
Landesstraße 272 und mit baulichen Anlagen der Tierhaltung bestandenen Flächen hat die Flä-
che als landwirtschaftlicher Produktionsstandort keine hervorgehobene Bedeutung, so dass eine 
Abwägung des Programmsatzes 4.5(3) LEP M-V zugunsten einer Nutzung für die Freiflächen-
photovoltaik raumordnerisch mitgetragen werden kann. 
 
Die Vorgabe gemäß Programmsatz 6.5(9) RREP MS, wonach bereits vor der Inbetriebnahme 
Regelungen zum Rückbau der Anlage bei Nutzungsaufgabe getroffen werden sollen, wird in den 
übergebenen Unterlagen noch nicht diskutiert. Im weiteren Planverfahren sollte eine Regelung 
für den Rückbau getroffen werden. 
 
Inwiefern das Vorhaben dem o. g. Grundsatz der Raumordnung gemäß Programmsatz 5.3(4) 
LEP M-V zur Ermöglichung von wirtschaftlicher Teilhabe an der Energieerzeugung und des Be-
zugs von lokal erzeugter Energie entspricht, kann anhand der vorliegenden Unterlagen nicht ge-
prüft werden. 
 
 
 
3. Schlussbestimmung: 
 
Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „PV-Anlage Gültz Bahnhof“ in der Gemeinde 
Gültz ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar. Im 
weiteren Planverfahren soll noch eine Rückbauverpflichtung für den Fall der Nutzungsaufgabe 
ergänzt werden. 
 
 
 
 
Peter Seifert 
Stellvertreter des Leiters 
 
 
 
nachrichtlich per E-Mail: 

- Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus u. Arbeit M-V, Abt. 7, Ref. 710 
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Bauamt, SG Kreisplanung 



 
Besucheradressen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Zum Amtsbrink 2 Regionalstandort Demmin Regionalstandort Neustrelitz Regionalstandort Neubrandenburg 

17192 Waren (Müritz) Adolf-Pompe-Straße 12-15 Woldegker Chaussee 35 Platanenstraße 43  

Telefon: 0395 57087-0 17109 Demmin 17235 Neustrelitz 17033 Neubrandenburg  

Fax: 0395 57087-65906     

IBAN: DE 5715 0501 0006 4004 8900     

BIC: NOLADE 21 WRN     

 

Landkreis  
Mecklenburgische Seenplatte 
Der Landrat 
 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
Postanschrift:PF 110264, 17042 Neubrandenburg  

 
  

 
 

 
Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 "PV-Anlage 
Gültz Bahnhof" 
 
hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gültz hat die Aufstellung der Satzung über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „PV-Anlage Gültz Bahnhof“ in ihrer Sitzung am 
18.05.2021 beschlossen. 
 
Die Gemeinde Gültz führt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch.  
Diese frühzeitige Behördenbeteiligung dient vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten.  
 
Zur Aufstellung der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde 
Gültz wurde dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der Vorentwurf mit Begründung 
(Stand: Mai 2022) zugesandt und um entsprechende Rückäußerung gebeten. 
 
Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 4 „PV-Anlage Gültz 
Bahnhof“ der Gemeinde Gültz, bestehend aus Teil A – Planzeichnung, Teil B – Text und der 
Begründung nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
 
 
I. Allgemeines/ Grundsätzliches 
 
1. Die Gemeinde Gültz ist an der Nutzung regenerativer Energien interessiert, sodass die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen privaten Vorhabenträger zur Aufstellung und 
den Betrieb einer PV-Freifläche geschaffen werden. Der dadurch erzeugte Strom soll in das 
öffentliche Netz eingespeist werden.  

 
Gemeinde Gültz 
über Amt Treptower Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 

Regionalstandort /Amt /SG 
Waren (Müritz) /Bauamt /Kreisplanung 
 

Auskunft erteilt: Sascha Gloße  
 
E-Mail: Sascha.Glosse@lk-seenplatte.de 
Zimmer: Vorwahl Durchwahl 
3.300 0395 57087-24588 
Fax:0395 57087 65965  
Internet: www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de 
 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum 

  3291/2022-502 27. September 2022 

http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/
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Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt ca. 0,56 ha.  
 
 
2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach § 
1 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine landesplanerische Stellungnahme vom 22.08.2022 liegt mir vor. 
Danach ist festzustellen, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
und Landesplanung im Ergebnis vereinbar ist.  
 
 
3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot).  
Von dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
nach § 8 BauGB gegebenenfalls abgewichen werden.  
 
Die Gemeinde Gültz hat keinen rechtskräftigen Flächennutzungsplan. Sie beabsichtigt daher 
die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes entsprechend des § 8 Abs. 4 BauGB. Hier-
nach sind dafür jedoch dringende Gründe anzugeben. Entsprechend der Begründung sind der 
Beitrag zum Klimaschutz, der Erzeugung von Elektroenergie aus regenerativen Quellen und die 
Partizipation an der gewerblichen Nutzung eines privaten Betreibers von hoher Bedeutung.  
 
Aufgrund des fehlenden Flächennutzungsplans möchte ich Sie in diesem Zusammen-
hang hinweisen, dass diese Bauleitplanung gemäß § 10 Abs. 2 BauGB genehmigungs-
pflichtig durch die höhere Verwaltungsbehörde – hier: Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte – ist. 
 
 
4. Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen. 
Regelmäßig enthält ein vorhabenbezogener Bebauungsplan danach drei bekannte Elemente: 

 den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers, 
 den Durchführungsvertrag und 
 als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 BauGB somit an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden: 
 
- Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungs-

maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Er-
schließungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten. 
 

- Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließung      
bereit und in der Lage sein.  
Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Trägers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. Ein bloßes Glaubhaftmachen der 
Leistungsfähigkeit des Trägers reicht nicht aus.  
Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigneter 
Banken oder durch Bürgschaftserklärungen nachgewiesen werden. 
 

- In der Regel muss der Vorhabenträger Eigentümer der Flächen sein, auf die sich der 
Plan erstreckt. 
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Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf den 
Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfügungsberechtigung nachzu-
weisen. (Dies gilt auch für Flächen für externe Ausgleichsmaßnahmen!) 
Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss vorliegen. Eine schlichte Aus-
sage innerhalb der Begründung genügt nicht. Die tatsächliche Verfügbarkeit über die Flä-
chen muss nachgewiesen werden.  
 

- Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorhabenträger und der Ge-
meinde zu schließen. (Hierzu bedarf es eines nach Kommunalrecht notwendigen Gemein-
deratsbeschlusses.) 

 
Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen zum Beschluss über die Satzung 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Ein Rechtsanspruch darauf besteht grundsätzlich 
nicht. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte konnte dies anhand der vorliegenden Unter-
lagen nicht prüfen. 
 
 
5. Zu den vorliegenden Planunterlagen möchte ich im Hinblick auf das weitere Aufstel-
lungsverfahren zu o. g. Bebauungsplan auf folgende grundsätzliche Aspekte aufmerksam ma-
chen. 
 
5.1.  In der Präambel ist immer auf die aktuell gültige Rechtgrundlage zu verweisen, denn 

grundsätzlich gelten die Vorschriften, welche zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
gültig sind. Eine Überprüfung und Korrektur ist daher notwendig.  

 
 
5.2.  Der festgelegte untere Bezugspunkt DHHN 2016 sollte durchgängig in den Planunterla-

gen bestimmt werden. Das in der Planzeichenerklärung benannte anstehende Gelände 
genügt nicht dem Bestimmtheitsgebot. Die Planunterlagen sind dahingehend (bspw. unter 
Nr. 2 der Planzeichenerklärung) zu berichtigen.  

 
 
5.2.  Da PV-Freiflächenanlagen eine begrenzte wirtschaftliche Laufzeit haben, ist der Ge-

meinde Gültz zum einen die Festsetzung eines befristeten Baurechts zu empfehlen und 
zum anderen in einem städtebaulichen Vertrag eine Rückbauverpflichtung nach dauerhaf-
ter Aufgabe der Nutzung zu vereinbaren. Rückbauverpflichtungen können in der Praxis 
jedoch nur dann wirksam ohne finanzielle Belastung der öffentlichen Hand durchgesetzt 
werden, wenn der Anlagenbetreiber zum Rückbau wirtschaftlich auch in der Lage ist. Es 
empfiehlt sich daher, Rückbauverpflichtungen durch Bankbürgschaften oder in ver-
gleichbarer Weise abzusichern. 

 
 
 
II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
 
Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem Um-
fang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltschutzbelange für die Umweltprüfung 
erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sollen die Gemeinde hierbei beraten. 
 
Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB folgende Stellung-
nahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB. 
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1. Immissionsschutz 

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen Flächen die für bestimm-
te Nutzungen vorgesehen sind, einander so zuzuordnen, dass schädliche Umweltein-
wirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 
sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.  
 
Lichtimmissionen gehören nach dem BImSchG zu den schädlichen Umwelteinwirkun-
gen, wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nach-
teile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft 
herbeizuführen. 
 
In den LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz) Hinweise zur Mes-
sung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen wird insbesondere darauf ver-
wiesen, dass Immissionsorte die vorwiegend westlich einer Photovoltaikanlage liegen 
und nicht weiter als ca. 100m von dieser entfernt sind, hinsichtlich einer Blendung als 
kritische Immissionsorte betrachtet werden müssen. Hier kann es im Jahresverlauf zu 
ausgedehnten Immissionszeiträumen kommen, die als erhebliche Belästigung der 
Nachbarschaft aufgefasst werden können. 
 
Um Nutzungskonflikten zwischen der geplanten „PV-Anlage Gültz Bahnhof“ und der 
vorhandenen westlichen Wohnbebauung bzw. der östlich verlaufenden Bahnstrecke 
Berlin-Stralsund vorzubeugen und somit auch dem § 50 BImSchG zu entsprechen, soll-
te in der Planung die Blendungssituation betroffener Immissionsorte analysiert werden. 
 
 
2. Naturschutz und Landschaftspflege 
Das Vorhaben liegt nicht in Schutzgebieten. Gesetzlich geschützte Biotope befinden sich nicht 
auf der Vorhabenfläche. Die Fläche ist nicht als landwirtschaftliche Fläche (im Feldblock.) er-
fasst. Aufgrund der GRZ von 0,8 können keine kompensationsmindernden Maßnahmen in An-
satz gebracht werden. Die untere Naturschutzbehörde kann der Eingriffs- und Ausgleichbilan-
zierung folgen. 
Die Fläche beträgt 5.687 m², der errechnete multifunktionale Kompensationsbedarf 6.370 m² 
EFÄ. 
Im weiteren Verfahren sind der unteren Naturschutzbehörde geeignete Maßnahmen für die 
Kompensation zu benennen und zu berechnen.  
 
 
3. Artenschutz 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-
lässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 
5 des § 44 Abs. 5 BNatSchG.  
 
Sind demnach gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie europäische Vogelarten oder im Anhang IVa 
der FFH-Richtlinie aufgeführte Tierarten sowie im Anhang IVb der FFH-Richtlinie aufgeführte  
wildlebende Pflanzenarten betroffen, liegt ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
und 3 BNatSchG nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird.  
 
Da es sich bei dem beantragten Vorhaben um einen Eingriff in Natur und Landschaft handelt, 
ist es erforderlich, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf die geschützten Arten gegenüber 
der zuständigen Behörde darlegt werden. Diese Untersuchung, z.B. als „Artenschutzrechtli-
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cher Fachbeitrag (AFB)“ oder „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP)“ ist als Vo-
raussetzung für die behördliche Prüfung erforderlich.  
 
Bei auftretenden Fragen dazu stehen die Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte beratend zur Verfügung. 
 
 
4. Wasserwirtschaft 
Es wird auf den § 40 AwSV verwiesen. Da beim Betrieb der Trafostation wassergefährdende 
Stoffe zum Einsatz kommen, ist durch den Antragsteller eine entsprechende Anzeigepflicht zu 
prüfen. Anzeigevordrucke sind auf der Internetseite des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte erhältlich. 
 
Ungeachtet dessen ist, entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG, bei allen Vorhaben 
und Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächengewässer, Grund-
wasser) verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, 
um Beeinträchtigungen sicher auszuschließen. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine 
wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund eindringen können, die zu einer Beeinträchti-
gung des Oberflächengewässers/Grundwassers führen könnten. 
   
 
5. Bodenschutz/ Abfallrecht 
Altlasten gemäß § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), die dem geplanten Vorhaben 
auf der benannten Fläche entgegenstehen, sind der Unteren Bodenschutzbehörde beim Um-
weltamt des Landkreises zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. 
Dem Planungsvorhaben stehen keine grundsätzlichen bodenschutz- und abfallrechtlichen recht-
lichen Belange entgegen.  
 
Allerdings kann mit den vorgelegten Unterlagen für die Satzung über den B-Plan Nr. 4 „PV-
Anlage Gültz Bahnhof“ keine abschließende bodenschutz- und abfallrechtliche Stellungnahme 
abgegeben werden. 
 
Bei dem Vorhabengrundstück handelt es sich um ein Grundstück der Gutsmilch Gnevkow 
GmbH, welches mit einer Rundbogenhalle bebaut und mit Betonplatten befestigt ist.  
Aus den vorgelegten Unterlagen geht nicht hervor, ob die Betonplatten mit der geplanten Pho-
tovoltaik-Anlage überbaut oder diese Betonplatten vor Installation der Anlage aufgenommen 
werden sollen und ein Bodenaushub/-austausch geplant ist.  
 
Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Planungsgrundstück um einen Altstandort han-
delt. Die vorhandene Halle wird vom Landwirtschaftsbetrieb genutzt. Die Grundstücksfläche 
wird oder wurde mit landwirtschaftlichen Maschinen befahren. Von einer Kontaminierung des 
Bodens mit Betriebsstoffen kann ausgegangen werden. 
 
Um eine abschließende Stellungnahme zum o. g. Vorhaben abgeben zu können sind Aussagen 
darüber erforderlich, ob die vorhandenen Betonplatten 

1. mit der Photovoltaik-Anlage überbaut werden sollen oder  
2. ob die Betonplatten aufgenommen werden und ggf. ein Bodenaustausch beabsichtigt ist. 

 
Fall 1: 
Bei der Fläche des vorhabenbezogenen B-Planes handelt es sich um die Fläche eines Altstan-
dortes, mit vorhandenen Bodenverdichtungen. Eine weitere Beeinträchtigung der Bodenfunktion 
i. S. d. § 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) ist durch die beabsichtigte Bebau-
ung der Fläche mit einer Photovoltaikanlage nicht zu erwarten.  
 
Bei der Errichtung der Anlage ist davon auszugehen, dass es im Zuge der Baumaßnahmen zur 
Errichtung der Anlage (z. Bsp. zur Verankerung der Modultische, der Errichtung von Transfor-
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matoren, zur Befestigung von Fahrwegen usw.) zu Bodenaufbrüchen und Bodenumlagerungen 
sowie bei Aufbruch-/Abbrucharbeiten zur Generierung von Abfällen kommen wird. Die Hinweise 
in den nachfolgend empfohlenen Ergänzungen zum Bodenschutz/Abfallrecht sind zu beachten. 
 
 
Fall 2: 
Altlasten gemäß § 2 des BBodSchG, die dem geplanten Vorhaben auf der benannten Fläche 
entgegenstehen, sind dem Umweltamt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.  
Falls bei Erdarbeiten Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z. B. abartiger Geruch, 
anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Ablagerungen) auftreten, ist 
das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu informieren.  
 
Für belasteten Bauschutt und anfallendes und zur Verwendung bzw. Verwertung bestimmtes 
Aushubmaterial besteht eine grundsätzliche Untersuchungspflicht.  
Nachweislich kontaminierter Bauschutt oder Bodenaushub ist als besonders überwachungsbe-
dürftiger Abfall einzustufen und darf nur in dafür zugelassenen Anlagen durch entsprechende 
Unternehmen entsorgt oder behandelt werden.  
 
Der bei den Abbruch- und Baumaßnahmen anfallende unbelastete Bauschutt ist einer zugelas-
senen Bauschuttaufbereitungsanlage zuzuführen. Eine Verbringung auf eine für Hausmüll oder 
hausmüllähnliche Abfälle zugelassene Deponie ist untersagt (§ 18 Abs. 1 AbfWG M-V).  
 
 
 
III. Sonstige Hinweise 
 
Weiterhin möchte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der Satzung über den Bebauungs-
plan Nr. 4 „PV-Anlage Gültz Bahnhof“ der Gemeinde Gültz folgende Hinweise für die Weiter-
entwicklung bzw. zum durchzuführenden Verfahren geben: 
 
1. Zur Normenklarheit ist für das bessere Verständnis zu empfehlen, dass bspw. in der 
Planzeichenerklärung nicht nur die Gesetzesgrundlage des Baugesetzbuches, sondern eben-
falls die der Baunutzungsverordnung dargestellt werden (siehe Maß der baulichen Nutzung). 

 
Die Darstellung der vorhandenen Bäume wurde entsprechend der Planzeichenverordnung ge-
wählt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Bäume entsprechend des Erhaltungsgebotes 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB. Da diese Bäume sich außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans befinden, reicht eine Darstellung ohne Normencharakter.  
 
Der Satz 2 der örtlichen Festsetzung im Punkt 1.2.1 entspricht einer Festsetzung gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB.  
 
In der Planzeichnung sind die Katasterangaben zu berichtigen. 
 
In der Begründung wurde auf Seite 4 festgehalten bzw. berücksichtigt, dass die nächste Wohn-
bebauung 700 m entfernt ist. Entsprechend der Betrachtung der näheren Umgebung anhand 
des Geoportals des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte konnte festgestellt werden, dass 
sich eine Wohnnutzung auf dem Nachbarflurstück 24 befindet. Dies ist zu überprüfen und ent-
sprechend im Sinne des Immissionsschutzes zu berücksichtigen.  

 
 

2. Bezüglich des Brandschutzes ist die Sicherung der Löschwasserversorgung eine 
Pflichtaufgabe der Gemeinde. 
Die Belange des Brandschutzes wurden in der Planung berücksichtigt. Die Baugrenze liegt an 
einer Seite auf der Grundstücksgrenze, hier ist der Nachbarschaftsschutz durch ein Brand-
schutzstreifen zu sichern. 
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3. Um dem Vorsorgegrundsatz des § 1 Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V zu 
genügen, wird der Gemeinde Gültz aufgrund fehlender Aussagen zum Bodenschutz empfohlen, 
in die Begründung der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 "Photovol-
taik-Anlage Gültz Bahnhof" den Punkt 8.4 „Abfallrecht“ wie folgt zu ändern/ zu ergänzen: 
 
8.4 Abfallrecht und Bodenschutz: 
Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden ein-
wirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen und 
somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsätze 
des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen. Insbesondere 
bei bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist Vorsorge 
gegen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, 
Bodenvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. 
wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. 
 
Sollten bei Erdaufbrüchen Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z. B. abartiger 
Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Ablagerungen) 
auftreten, ist die Untere Bodenschutzbehörde beim Umweltamt des Landkreises Mecklenburgi-
sche Seenplatte umgehend zu informieren.  
 
Sollten bei Bodenaufbrüchen kontaminierter Bauschutt oder Bodenaushub wie beispielsweise 
asbesthaltige Materialien, Teerpappen bzw. mit Teerpappen behaftete Baustoffe oder verkohlte 
Holzreste zutage treten, sind diese als gefährlicher Abfall einzustufen.  
Gefährlicher Abfall darf nur in dafür zugelassene Anlagen durch entsprechende Unternehmen 
entsorgt oder behandelt werden.  
Bei Abbruch, Transport und bei der Ablagerung von Zementasbestbestandteilen (Abfallschlüs-
selnummer 170105) sind die Forderungen der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 
519) strikt einzuhalten.  
Die zu deponierenden Bestandteile sind getrennt von anderen Bauabfällen auf die Deponie Ro-
senow zu entsorgen. Eine Vermischung mit anderen Abfällen ist untersagt. 
 
Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend den Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes M-V (AbfWG M-V) und der 
auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen. 
 
Bei den Bauarbeiten anfallender unbelasteter Bauschutt ist einer zugelassenen Bauschuttauf-
bereitungsanlage zuzuführen. Eine Verbringung auf eine für Hausmüll oder hausmüllähnliche 
Abfälle zugelassene Deponie ist untersagt (§ 18 AbfWG M-V). 
 
Nach § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass 
keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen und somit die Vorschriften dieses Ge-
setzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsätze des BBodSchG und des 
LBodSchG sind zu berücksichtigen. Insbesondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z. 
Bsp. Bodenverdichtungen oder Stoffeinträgen ist Vorsorge gegen das Entstehen von schädli-
chen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, Bodenvernässungen und Boden-
verunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei 
einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. 
 
 
4. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind in der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung die 
Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung einschließlich aller Anlagen (z. B. Grünord-
nungspläne, Gutachten) und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
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Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behörden und anerkannten Naturschutzverbän-
den.  
 
Ort und Dauer der öffentlichen Bekanntmachung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen.  
 
Im Rahmen der Bekanntmachung ist weiterhin anzugeben, welche Arten umweltbezogener 
Informationen ausgelegt werden. 
Dies erfordert eine schlagwortartige Zusammenfassung und Charakterisierung derjenigen 
Umweltinformationen, die u. a. in den verfügbaren Stellungnahmen behandelt werden.  
Die Informationen sollen der Öffentlichkeit eine erste inhaltliche Einschätzung darüber ermögli-
chen, ob die Planung weitere, von den verfügbaren Stellungnahmen nicht abgedeckte Umwelt-
belange berührt, denen sie durch eigene Stellungnahmen Gehör verschaffen will.  
Eine bloße Auflistung der verfügbaren Stellungnahmen einzelner Träger öffentlicher Belange 
ohne inhaltliche Charakterisierung verfehlt diese Anstoßwirkung. 
 
Sofern zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch keine wesentlichen umweltrelevanten Stel-
lungnahmen oder andere Informationen vorliegen, ist dazu ebenfalls eine entsprechende Aus-
sage zu treffen. 
 
Es wird daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass es zwar unbeachtlich ist, wenn im Ausle-
gungsverfahren bei der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgeschriebenen Angabe, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, einzelne Angaben gefehlt haben. Das schlichte 
Unterlassen dieser Angaben bleibt jedoch ein beachtlicher Fehler gemäß § 214 BauGB, was 
zur Unwirksamkeit des Bauleitplans führt. 
 
Ich weise vorsorglich darauf hin, dass diese Regelung laut geltender Rechtsprechung 
einer Ausnahme nicht zugänglich ist!! 
 
Auf § 4a Abs. 4 BauGB mache ich insbesondere aufmerksam.  
Danach sind der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und 
die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen zusätzlich ins Internet einzu-
stellen und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen. 
 
Darüber hinaus sind auch die Anforderungen an den gemäß § 2a BauGB zu erarbeitenden 
Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB qualifiziert bzw. erweitert worden. 
 
 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Cindy Schulz 
SB Bauleitplanung 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Nr.4  PV - Anlage Gültz Bhf 

Ihr Zeichen: 30980_len  vom 20.7.2022

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130



M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

 (GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

 (TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
 deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
 tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
 bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
 vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
 und wissenschaftliche Vermessungen.
 Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
 Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
 sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
 kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
 Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
 mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
 Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
 in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
 sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
 Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
 Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
 Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
 Granitplatte. 
 Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
 Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
 bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
 bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
 bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
 groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
 phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
 festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
 Beobachtung von Bodensenkungen.
 Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
 werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
 (Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
 latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
 werden kann.
 Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
 („Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
 von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
 hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
 (Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
 Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
 gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
 markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
 gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
 rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
 von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
 Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
 Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
 SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
 Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
 sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
 aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
 hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
 60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
 Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
 ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
 Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

 mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
 messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
 (GVOBl. M-V S. 713).
 Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
 berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
 marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
 ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
 sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
 Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
 sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
 könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
 kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
 der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
 können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
 behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
 Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
 stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
 baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
 durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
 Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
 sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
 kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
 kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
 Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
 destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
 Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
 Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
 sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
 dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
 Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
 sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
 Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
 beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
 ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
 Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
 für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
 sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
 entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
 Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
 trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
 Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
 Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
 re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
 sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
 Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
 daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
 lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
 für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
 Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
 die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 
SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260
E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:
© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern   
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel
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durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

toeb@baukonzept.de

25.07.2022

K- I - 0581-22

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr 4 PV Anlage Gültz Bahnhof

berührt, jedoch nicht beeinträcht igt.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 /

BETREFF

Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG Ihr Schreiben vom

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehalt lich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

Baukonzept Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

Jel inek 4573

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

hier:

-  Ihr Zeichen: 30980- len20.07.2022

gemäß § 4(1) BauGBBeteiligung als Träger öffentlicher Belange

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt  und ist ohne Unterschrift  gült ig. INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR                         
                                                   
                                                   
                   
                                           
Fontainengraben 200
53123 Bonn                  
Post fach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504-
Fax	 + 49 (0) 228 55489-5763

REFERAT I NFRA I  3

4573

Jelinek

Mit freundlichen Grüßen   
Im Auftrag

Allgemeine Information: Im Zuge der Digitalisierung bit te ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form(E-Mail 
/ Internetlink) bereitzustellen und an den Organisationsbriefkasten BAIUDBwToeB@bundeswehr.org zu senden. 
Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die Umwelt. Sollte dies nicht möglich 
sein, bit te ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD, USB-Stick).
Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt.
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Die LAO-Ingenieure haben nach Sichtung der Unterlagen den Status auf Betroffen gesetzt
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Kabelschutzanweisung 

Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom bei Arbeiten 

Anderer 

 

 Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH 
 
Telekommunikationslinien als  Bestandteil des Telekommunikationsnetzes der Telekom Deutschland GmbH 
sind alle unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen 
Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre, 
sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 3 Nr. 64 TKG).  
Unterirdisch verlegte Telekommunikationslinien können bei Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich 
durchgeführt werden, leicht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit 
wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GmbH erheblich gestört. Beschädigungen an 
Telekommunikationslinien sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann, wenn sie 
fahrlässig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der Telekom 
Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten 
durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und dabei insbesondere Folgendes genau zu beachten, um 
Beschädigungen zu verhüten. 
 
1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen, 
Baggerarbeiten, Grabenreinigungsarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern 
und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH 
beschädigt werden. 
 
2. Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH werden nicht nur in oder an öffentlichen Wegen, 
sondern auch durch private Grundstücke (z.B. Felder, Wiesen, Waldstücke) geführt. Die 
Telekommunikationslinien werden gewöhnlich auf einer Grabensohle (Verlegetiefe VT)) 
von 60 cm (in Einzelfällen 40 cm) bis 100 cm ausgelegt; im Trenchingverfahren (s. Seite 5) 
eingebrachte Anlagen haben eine Überdeckung (Übd) von mindestens 6 cm. 
Beim Trenching werden durch Säge- oder Frästechnik verschieden breite und tiefe 
Schlitze bzw. Gräben direkt in Böden, Asphalt und Beton eingebracht, in welche Rohre 
mit Glasfaserkabeln eingelegt werden. 
Eine abweichende Tiefenlage ist bei Telekommunikationslinien wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge 
nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 
Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch 
Trassenwarnband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt 
sein. Röhren, Abdeckungen und Trassenwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien 
jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das 
Vorhandensein von Telekommunikationslinien aufmerksam machen (Warnschutz). 
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Bei Beschädigung von Telekommunikationslinien 1 der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr für 
damit in Berührung kommende Personen bestehen.  
 

Von unbeschädigten Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH mit isolierender 

Außenhülle gehen auf der Trasse keine Gefahren aus.   

 
Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei 
Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.2 Wetterbedingungen, sollen bei 
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden. 
 

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem  gekennzeichnet. Hier kann es bei einem 
direkten Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kommen.  Bei Beschädigung 
von Telekommunikationslinien gilt immer: 
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschädigung entfernen. Die Telekom 
Deutschland GmbH ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden 
behoben werden kann.  
 
3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb 
entweder über das Internet unter der Adresse https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der für das 
Leitungsnetz zuständigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe 
der Arbeitsstelle Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten 
gefährdet werden können. 
 
Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgeführt und mit elektronischen Markierern 
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-Industriestandard 
101,4 kHz) sind im Lageplan mit             dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher zu 
lokalisieren. 
 
4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH  vorhanden, so ist die Aufnahme der 
Arbeiten der zuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch voraus, 
mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lage gegeben 
werden können.  
 
5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschädigung von Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden. 
Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung über die App „Trassen 
Defender“ (erhältlich im Google Playstore und Apple Store), https://trassenauskunftkabel.telekom.de 
„Kabelschaden melden“ oder unter 0800/3301000 gemeldet werden. Bei Nachfragen des Sprachcomputers 
bitte immer „Kabelschaden“ angeben.) 
 
Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die 
Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Telekom 
Deutschland GmbH einzustellen. 
 
6. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge 
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) nur so gehandhabt werden, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 
10 cm über der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe 
Geräte, wie Schaufeln usw., zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben 

 
1 Betrieben werden u.a.: 

-Telekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabel) 

- Telekomkabel mit Fernspeisestromkreisen 

- Kabel (Energiekabel), die abgesetzte Technik mit Energie versorgen  
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sind. Spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben 
werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind, um ein zu tiefes Eindringen 
zu verhindern und damit eine Beschädigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschließen. Da mit 
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen 
Verhaltensmaßnahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu 
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Telekommunikationslinien ist ein 
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung der Telekommunikationslinie ausgeschlossen ist. Ist die 
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf 
der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschläge ermittelt werden. 
 
7. In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers 
einzufüllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist. 
Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen 
fortzufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittels hölzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub 
zum Wiedereinfüllen nicht eignet, ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar über 
dem Kabel kann dieses leicht beschädigt werden. 
 
8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikationslinien herumgeführt sind, sind die 
Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschädigt werden. 
 
9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden. 
Insbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer 
bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie 
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird. 
 
10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen 
Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schäden 
an Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland 
GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die Aufgrabung durchführenden 
Firma. 
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erläuterungen der zeichen und abKürzungen in den lage-

plänen der teleKom deutschland gmbh 

Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH Stand: 02.05.2022 

    

 Kabelrohrtrasse mit mindestens einem Rohr  
 Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt 
 Kabeltrasse oberirdisch verlegt 
  
  
 Betriebsgebäude 
  
 Kabelrohrverband aus 2 x 3 Kabelkanalrohren (KKR -Außendurchmesser 110 mm) 
 Kabelschacht mit 2 Einstiegsöffnungen 
 Kabelschacht mit 1 Einstiegsöffnung 
  
 Kabelkanal aus Kabelkanalformstein (KKF) mit 2 Zugöffnungen 
  
 Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) im Gebäude 
  
 Querschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsanlage: 
                                        40      7x12 hier: 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Außendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12 
  
  
                               0,4 Übd hier: 3 Betonformsteine und 1 Stahlhalbrohr doppelt mit einer Überdeckung (Übd) von 0,4m 
  
  
 Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Im Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb 

befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsstelle 
  

Mit Halbrohren bzw. Schraubklemmfitting überbrückte Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Abzweigkasten / Unterflurbehälter mit unbelegter Kabelkanal-Hauszuführung 
  
 Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschützt 
  
 Kabelverzweiger / Gf-Netzverteiler / Einspeisepunkt 230VAC / Abgesetzte EVs-Gruppe 
  
 Rohrende, Beginn der Erdkabelverlegung 
  
 Abzweigmuffe mit Erdkabel zum Telefonhäuschen, -zelle, -haube, -säule, Telestation 
  
 Unmittelbar im Erdreich ausgelegtes Telekom-Kabel; abgedeckt 
 - mit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppelt abgedeckt sein) 
  
 - mit Kabelabdeckhauben 
  
 - zwei Kabel mit Trassenwarnband  
  
                 6,5 2 Kabelschutzrohre aus Kunststoff, Stahl, verzinktem Stahl oder Beton; 
 ab der Strichlinie in Pfeilrichtung 6,5 m lang 
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                              Kabelmarke (aus Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton) 
    

Kabelmarke mit elektronischem Markierer 
  
 elektronischer Markierer ohne Kabelmarke (unterirdisch verlegt) 
  
  
 Kennzeichnung der Einmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Maße 
                         4     5     6 zum Kabelverband (Kabel Nr. 4 bis 6) bezogen sind. 
  
 oder Hinweis auf Gefährdung durch Fernspeisung, soweit der Grenzwert nach VDE 800, Teil 3 

überschritten wird und Ortsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC) 
  

                                           SL Schirmleiter über Erdkabel 
  
  
 - Fremdes Starkstromkabel / fremdes Fernmeldekabel (+Text) 
  
+  +   +  + - Rohrleitung für flüssige oder gasförmige Stoffe (Gas, Wasser, Erdöl, Fernheizung) 
  
 Erder aus Kupferseil / verzinktem Stahldraht als Oberflächenerder 
  
 Oberflächenerder mit abschließendem Tiefenerder (Erdungsstab) 
  
                                    Korr Meßp Korrosionsschutzseinrichtung / Potentialmess- oder -abgleichpunkt in EVz-Säule 
  
                                    EMP Erdkabelmesspunkt 
  
 über Stichkabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in direkter Nähe an einer Muffe / BK-

Verstärkergehäuse 
  
 Muffe mit über Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in >2m Entfernung zu einer 

VS 
  
    
 M Mast, Beginn der Luftkabelverlegung  
  
  
 Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) Kupfer 

  # Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) 

  

 Kabel mit Verlegepflug eingepflügt 

 Rohr mit Verlegepflug eingepflügt 

 Rohr mit Spülbohrverfahren eingebracht 

 Rohr mit Bodenverdrängung eingebracht 

 Rohr/SNRV mit Nanotrenching eingebracht.  

 Rohr/SNRV mit Mikrotrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit Minitrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit Makro-/ Löffeltrenching eingebracht. 

 

Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt. Der tatsächliche Umfang 
der Anlage ist der Querschnittsdarstellung zu entnehmen. 
 

T DP BP 

 

T 

 

MT2 

MT3 

MT4 

BV 

SB 

VP 

VP 

MT1 
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Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Darstellung!) geben einen Anhalt für die 
Lage der dargestellten Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbänden beziehen sich auf 
die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt. 
 
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe der 
Telekommunikationslinien kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und 
Kabelverbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen! 
Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabelverzweigern und sonstigen 
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten. 
 
Kreuzungen und Näherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit 
sie bei Arbeiten an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachträglich 
bekanntgeworden sind. 
 
Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 „Zeichen für Vermessungsrisse, 
großmaßstäbige Karten und Pläne“ zu entnehmen. 









X

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die gewünschte Spartenauskunft.
Achtung: Im Anfragebereich wurden sicherheitsrelevante Einbauten gefunden. Beachten Sie die Hinweise
zur örtlichen Einweisung auf Seite 3.

Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebereich dar.

X
X

X

X

X

0584382-EDIS in Gültz Kastanienallee 10
Anfragegrund: Planung
Erstellt am: 24.07.2022

E.DIS Netz GmbH

LAO Ingenieurgesellschaft mbH
Herr Serge Koch
Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47

63065 Offenbach am Main

Altentreptow, den 24.07.2022

Geschäftsführung:
Stefan Blache
Andreas John
Michael Kaiser

Sitz: Fürstenwalde/Spree
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
HRB 16068
St.Nr. 061 108 06416
Ust.Id. DE285351013
Gläubiger Id: DE62ZZZ00000175587

Deutsche Bank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE75 1207 0000 0254 5515 00
BIC DEUTDEBB160

Commerzbank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE52 1704 0000 0650 7115 00
BIC COBADEFFXXX

Freundliche Grüße
E.DIS Netz GmbH
MB Altentreptow

EDI_Betrieb_Altentreptow@e-dis.de

E.DIS Netz GmbH Holländer Gang 1 17087 Altentreptow

Holländer Gang 1

17087 Altentreptow

Spartenauskunft:

www.e-dis-netz.de

XIndexplan:

Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen:

Gesamtmedienplan:

Sparte
ausgegeben Einbauten

Sicherheitsrel. LeerauskunftSpartenpläne

XGas:

Strom-NS:
Strom-MS:

Telekommunikation:
Strom-HS:

X

X
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T +49 3961-22913013

MB Altentreptow

Dokumente

Fernwärme:

Strom-BEL: X

Skizze: X

Vermessungsdaten:

Sperrflächen

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

2022-58932-023: B-Plan PV AnlageProjektname:
Projektzusatz:

Bitte beachten Sie hierzu die Bestätigung über erfolgte Planauskunft / Einweisung,
insbesondere die Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpartner' auf Seite 3,
die 'Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen und die beigefügten Pläne.



Für das Bauvorhaben

Bestätigung über erfolgte Planausgabe / Einweisung

Achtung:
Arbeiten in der Nähe von Strom- und Gasverteilungsanlagen sind mit Lebensgefahr verbunden!!

wurde Herr/Frau

Beauftragter der Firma

Anschrift

über den Gefährdungsbereich nachstehender Verteilungsanlagen (hierzu gehören z. B. Rohrleitungen, Stationen,
elektrische Freileitungen und Kabel, Armaturen, Anlagen für den Kathodenschutz, Steuer - und Messkabel,
Erdungsanlagen u. a.) im Baustellenbereich eingewiesen.
Auskünfte über Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetreibers befinden, müssen bei den
zuständigen Netzbetreibern (Übertragungsnetzbetreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbände, private Eigentümer, …)
eingeholt werden.

Eventuell kann die Gemeinde über weitere Versorgungsträger Auskunft erteilen.

Die Einweisung erfolgte mittels Aushändigung von Plänen (mit Übergabedatum).

0584382-EDIS, Gültz Kastanienallee 10

Planung, Sonstiges

Herr Serge Koch Tel.: 06985702910 /

LAO Ingenieurgesellschaft mbH

63065 Offenbach am Main, Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47

Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt!

Die übergebenen/empfangenen Pläne sind gut lesbar und entsprechen dem nachgefragten Gebiet.

Die übergebenen/empfangenen Pläne geben den Zustand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu
achten, dass zu Beginn der Bauarbeiten aktuelle Pläne vor Ort vorliegen.

Kontaktadresse /
Meisterbereich

E.DIS Netz GmbH, Altentreptow +49 3961-22913013

2/4

genaue Bezeichnung: Ort, Straße, Hausnummer, bzw. Leitungsabschnitt oder zwischen Hausnummern

auszuführende Arbeiten voraussichtlicher Beginn der Arbeiten

Ort, Straße, Hausnummer

Für die Lagerichtigkeit der in den ausgegebenen Plänen eingezeichneten Anlagen, Kabel, Rohrleitungen und Neben-
/Hilfseinrichtungen, insbesondere für Maßangaben, übernimmt der Netzbetreiber keine Gewähr.

Bei Arbeiten im Gefährdungsbereich (Nieder- und Mittelspannung 2m, Hochspannung 6m) von Verteilungsanlagen ist
der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Handschachtung oder in
leitungsschonender Arbeitstechnik, wie z.B. der Einsatz eines Saugbaggers, festzustellen.

Bei Unklarheiten ist in jedem Fall Kontakt mit dem zuständigen Kundencenter/Standort des Netzbetreibers aufzunehmen.

Telefon

Außerdem sind die Informationen zu "Örtliche Einweisung / Ansprechpartner" (Seite 3), die "Besonderen Hinweise"
(Seite 4), das "Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen" sowie die spartenspezifischen Verhaltensregeln
besonders zu beachten.

01.06.2023

Spartenauskunft: 0584382-EDIS, Gültz Kastanienallee 10



3/4

Für Rückfragen steht Ihnen gern zur Verfügung:

Standort Altentreptow
Holländer Gang 1
17087 Altentreptow
E-Mail: EDI_Betrieb_Altentreptow@e-dis.de

Stromversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3112
Gasversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3013
Kommunikationsanlagen: +49 331 9080 3000
Hochspannungsanlagen: +49399828222123 +49396122912321
(wenn nicht erreichbar: bitte folgende Nummer kontaktieren: +49 3361 7332333)

Vorgehensweise bei einer örtlichen Einweisung:
Für die Vereinbarung des Einweisungstermins setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Ansprechpartner in
Verbindung. Die Durchführung des Einweisungstermins muss auf diesem Formular durch die Unterschrift der
E.DIS Netz GmbH und Ihrem Unternehmen bestätigt werden.

X Örtliche Einweisung vor Baubeginn notwendig

Örtliche Einweisung / Ansprechpartner

Vor dem Beginn der Arbeiten, muss eine weitere Auskunft bei der E.DIS Netz GmbH eingeholt werden, falls
irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungsführung besteht oder die Arbeiten nicht umgehend
ausgeführt werden. Übergebene Bestandspläne bzw. Kopien dieser sowie diese "Bestandsplan-Auskunft"
müssen bei der bauausführenden Firma vor Ort vorliegen.

Im Bereich des Vorhabens befinden sich Telekommunikationsanlagen (Rohranlagen/ Kabel) in Planung/ im
Bau. Vor Baubeginn ist eine Abstimmung mit der e.discom Telekommunikation GmbH erforderlich. Bitte
wenden sie sich an Tel.: +49 331 9080 2490 oder e-mail: disposition@ediscom.net.

Vor Baubeginn ist eine Abstimmung erforderlich

Unterschrift UnternehmenTermin durchgeführt am Unterschrift EDIS Netz GmbH

Spartenauskunft: 0584382-EDIS, Gültz Kastanienallee 10
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Weitere besondere Hinweise:

Altentreptow, den 24.07.2022
Ort, Datum

Spartenauskunft: 0584382-EDIS, Gültz Kastanienallee 10

Zu Beschädigungen an Gasrohrleitungen zählen auch Schäden ohne Gasaustritt (Deformierungen,
Umhüllungsschäden). Wenn eine Rohrleitung so beschädigt worden ist, dass der Inhalt austritt, sind sofort
Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen. Die E.DIS Netz GmbH ist unverzüglich zu
informieren.

Sie erreichen unseren Entstörungsdienst unter folgender Rufnummer:
01 80/4 55 11 11

(0,20€/Verbindung aus dem Festnetz / Mobilfunk max. 0,42€/Min)

Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Wichtige Hinweise zum Verhalten bei Beschädigungen an Gasverteilungsanlagen
der E.DIS Netz GmbH
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Merkblatt zum Schutz der 

Verteilungsanlagen 

 

 

1 Allgemeine Hinweise 

Jahr für Jahr entstehen bei Erdarbeiten im Bereich von unter-

irdisch verlegten Verteilungsanlagen zahlreiche Schäden. 

Neben den erheblichen Sachschäden ist im Schadensfall 

eine Gefährdung von Personen nicht auszuschließen. Um 

dies zu vermeiden sind folgende Hinweise zu beachten: 

• Die für die Durchführung der Arbeiten bestehenden ein-

schlägigen Vorschriften und Regeln werden durch diese 

Hinweise, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit er-

halten, nicht berührt. 

• Überall in der Erde können Verteilungsanlagen liegen. 

Personen, die Verteilungsanlagen beschädigen, gefähr-

den sich selbst und andere. 

Eine Beschädigung kann zur Unterbrechung der Versor-

gung führen. Deshalb: Vorsicht bei Erdarbeiten jeder 

Art! 

• Die Anwesenheit eines Beauftragten der E.DIS an der 

Aufgrabungsstelle entbindet das ausführende Unterneh-

men nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der 

Haftpflicht bei evtl. auftretenden Schäden. 

• In der Nähe von Gebieten mit Kampfmitteln sind die 

hierfür geltenden Bestimmungen einzuhalten. 

• Verteilungsanlagen werden nicht nur in öffentlichen We-

gen, Straßen und Plätzen, sondern auch in privaten 

Grundstücken verlegt (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, Wäl-

der). Hierzu gehören z.B. Rohrleitungen, sonstige Be-

triebseinrichtungen, Hoch-, Mittel- und Niederspan-

nungskabel, Armaturen, sonstige Einbauteile, Anlagen 

für den kathodischen Korrosionsschutz, Steuer- und 

Messkabel, Erdungsanlagen, Warnbänder u. a. 

• Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung ihm über-

tragener Hoch- und Tiefbauarbeiten auf öffentlichem und 

privatem Grund mit dem Vorhandensein unterirdisch ver-

legter Ver- und Entsorgungsleitungen zu rechnen und 

seine Mitarbeiter und gegebenenfalls Subunternehmer 

zu unterweisen und zu überwachen. Die Erkundigungs- 

und Sicherungspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB 

Teil C) Pkt. 3.1.3 und 3.1.5, dem DVGW-Arbeitsblatt GW 315 

und den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. 

• Der Einsatz von Subunternehmern für die Tiefbauarbei-

ten setzt Übernahme und Einhaltung der 

Verkehrssicherungspflicht voraus. Der Hauptunterneh-

mer hat alle in einer eventuellen Einweisung gegebenen 

Informationen, übergebene Bestandspläne bzw. Kopien 

und die „Bestandsplan-Auskunft” an die bauausführen-

den Firmen zu übergeben. Auch wenn das Tiefbauunter-

nehmen für eigenes Verschulden gem. §§ 823, 31 BGB 

selbst haftet, bleibt der Hauptunternehmer für eventuell 

entstandene Leitungsschäden und deren Regulierung 

primär gegenüber E.DIS haftbar. 

• Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Leitungsauskünfte 

neuesten Standes vorliegen. Bei Abweichungen von der 

Bauplanung oder Erweiterung des Bauauftrages muss 

eine neue Leitungsauskunft eingeholt werden. Der Un-

ternehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu über-

zeugen, dass alle Planangaben eindeutig erkennbar sind 

und dass die Planauskunft tatsächlich mit der Anfrage 

übereinstimmt. 

• Unsere Leitungstrassen und Erdungsanlagen sind bei 

den Bauarbeiten zu berücksichtigen und vor Beschädi-

gung zu schützen. Bei Arbeiten in der Nähe von Kabeln 

sind insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften 

DGUV Vorschrift 3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmit-

tel), DGUV Vorschrift 70 (ehemals BGV D 29), DGUV Vor-

schrift 38 (ehemals BGV C 22) und DGUV Regel 100-500 

(ehemals BGR 500 Kap.2.12 -Erdbaumaschinen) zu beach-

ten. Die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften (z.B. 

Landesbauordnung, Baugesetzbuch) sind zu beachten. In 

Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt mit Hand und 

mit äußerster Vorsicht auszuführen. Die in den Plänen 

enthaltenen Eintragungen hinsichtlich der Leitungslage 

sind unverbindlich. Die genaue Lage der Leitungen ist ge-

gebenenfalls durch Kabelortung oder Quergrabungen in 

Handschachtung festzustellen. Das Abgreifen (Ausmes-

sen) von Maßen aus der Leitungsdokumentation ist nicht 

zulässig. Leitungsverdrängungen von Parallelkabel (u. a. 

in Mehrspartenplänen) können zusätzliche Verfälschun-

gen der Leitungslagen in der Dokumentation darstellen. 
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• Bagger oder sonstige maschinelle Aufgrabungsgeräte 

sowie spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen im Ge-

fährdungsbereich der Verteilungsanlagen nur dann ein-

gesetzt werden, wenn deren genaue Lage bekannt und 

eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Dies gilt insbe-

sondere auch für den Einsatz von grabenlosen Verlege-

verfahren (z.B. Bodenraketen). 

• Werden Verteilungsanlagen oder Warnbänder an Stellen, 

die in keinen Plan eingezeichnet sind, angetroffen, so ist 

der Betreiber der Verteilungsanlage unverzüglich zu er-

mitteln und zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem 

Bereich zu unterbrechen, bis mit dem Zuständigen Ein-

vernehmen über das weitere Vorgehen erzielt wurde. 

 

2 Verhaltensregeln bei Freileitungen 

• Achtung: Wer Freileitungen – gleichgültig mit welchen 

Gegenständen – berührt, befindet sich in akuter Lebens-

gefahr. Eine Annäherung an die Leitung innerhalb des 

Schutzbereiches kommt wegen eines Überschlages ei-

ner Berührung gleich. 

• Vor Beginn der Arbeiten sind alle beteiligten Personen 

über die Gefahren bei Arbeiten in der Nähe bzw. unter 

Freileitungen zu unterweisen. 

• Bei Verwendung von Baugeräten, wie Bagger, Krane, Kip-

per-Lastwagen, Leitern, Bauaufzügen, Baugerüsten usw. 

sowie Transport und Lagerung von Baumaterialien sind 

folgende Schutzabstände lt. DGUV Vorschrift 3 von span-

nungsführenden Leitungen einzuhalten: 

 

Bei Freileitungen mit 

Spannungen  Schutzabstände 

Bis 1000 Volt (Niederspannung)  1 m nach allen Seiten 

über 1 kV bis 110 kV  3 m nach allen Seiten 

unbekannt  5 m nach allen Seiten 

 

• Im Zweifelsfalle erteilt der zuständige Standort der E.DIS 

über die Höhe der Spannung einer Freileitung sowie 

über den erforderlichen Schutzabstand Auskunft. Neben 

der ergonomischen Komponente ist auch ein technisches 

Versagen von Geräten und Betriebsmitteln für die Einhal-

tung der Abstände zu berücksichtigen. 

• Die einzuhaltenden Schutzabstände beziehen sich auf 

die tatsächliche Lage der Leiterseile. Daher ist das mögli-

che seitliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind zu-

sätzlich zu beachten. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass 

sich der Durchhang der Leiterseile witterungs- und belas-

tungsabhängig erheblich ändern kann. Innerhalb des 

Spannfeldes ist sicherzustellen, dass durch Aufschüttun-

gen etc. der Mindestabstand von 6 m zwischen Leiter 

und Erdoberfläche eingehalten wird. Bei der Ermittlung 

des Abstandes sind der größte Durchhang und die Wind-

last unter Anwendung der DIN EN 50341bzw. die DIN EN 

50423 zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten bezüglich 

Durchhangs- und Abstandsermittlung ist im zuständigen 

Standort der E.DIS Auskunft einzuholen. 

• Bei einer unumgänglichen Annäherung an die Schutzab-

stände sind wahlweise folgende Maßnahmen zu treffen, 

damit die genannten Abstände mit Sicherheit nicht un-

terschritten werden: 

• Aufstellen von Warnposten, welche die Bewegung 

der Geräte überwachen und die Verantwortung für 

die Sicherheit übernehmen. 

• Aufstellen von Sperrschranken, welche den Schutzab-

stand absichern. 

• Umgeben der Freileitung mit einem Schutzgerüst 

(nur bei abgeschalteter Leitung und unter Aufsicht ei-

nes Mitarbeiters der E.DIS). 

• Wenn obige Maßnahmen nicht durchgeführt werden 

können, muss in Verbindung mit einem Mitarbeiter 

des zuständigen Standortes der E.DIS eine andere Lö-

sung gefunden werden, wie z. B. bei kreuzenden 

Fahrwegen das Aufstellen einer Höhenbegrenzung 

vor und hinter der Freileitung. 

• Sollten Schutzabstände oder obige Maßnahmen nicht 

eingehalten werden können, so muss die betreffende 

Anlage bzw. Leitung freigeschaltet werden. Hierfür sind 

rechtzeitige Informationen und Abstimmungen mit dem 

zuständigen Standort der E.DIS durchzuführen. 

• Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Ver-

fahrensweise mit dem zuständigen Standort der E.DIS in 

Verbindung: 

• wenn Masterder (z. B. verzinktes Bandeisen) beschä-

digt werden. 

• zu eventuellen Möglichkeiten der Freischaltung, Um-

setzung bzw. Isolierung von Freileitungen. 

• wenn trotz aller Sorgfalt eine Freileitungsanlage be-

schädigt wird, um weitere Schäden und Gefahren ab-

zuwenden. Die Gefahrenstelle ist zu sichern und die 

Arbeiten sind bis zum Eintreffen des Mitarbeiters der 

E.DIS einzustellen. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass eine 

beschädigte Freileitung vor „Freigabe“ durch unseren 

Mitarbeiter auf keinen Fall berührt werden darf, da hier 

Lebensgefahr besteht. 
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3 Verhaltensregeln bei Kabeln 

• Die Verlegetiefe von Verteilungsanlagen beträgt zwar in 

der Regel 60 – 150 cm; abweichende Tiefen sind jedoch 

aus den verschiedensten Gründen möglich (selbst 10 – 20 

cm), aber auch größere Tiefen sind aus verschiedensten 

Gründen, wie z.B. Niveauänderungen, möglich. 

• Kabel sind bei Legung mit sogenannten Kabelsteinen, 

Ton- bzw. Kunststoffhauben oder Schutzrohren abge-

deckt und/oder durch Trassen- oder Kunststoffbänder ge-

kennzeichnet oder liegen frei im Erdreich. Bei Arbeiten 

im Erdreich darf nicht auf das Vorhandensein derartiger 

Schutz-/Warnmaßnahmen vertraut werden, da diese z. B. 

durch Baumaßnahmen nachträglich entfernt sein kön-

nen. Diese können die Kabel auch nicht gegen mechani-

sche Beschädigungen schützen, sondern lediglich auf 

das Vorhandensein von Energieanlagen aufmerksam ma-

chen (Warnschutz!). Für den Fall abweichender Legetie-

fen oder Leitungsverläufen kann ein Mitverschulden der 

E.DIS bei Leitungsbeschädigungen nicht begründet wer-

den. 

• Kabel können sowohl mit rotem bzw. schwarzem Kunst-

stoffmantel als auch mit Jute/Metall-Außenmantel ange-

troffen werden. In den Plänen werden grundsätzlich alle 

Verteilungsanlagen als System dargestellt, das heißt, ein 

Kabelsystem kann im Erdreich als 3 x Einleiterkabel bzw. 

1 x Mehrleiterkabel vorkommen. Werden in der Nähe von 

Verteilungsanlagen Erdungsleitungen (meist verzinkte 

Bandeisen oder Kupferseile) freigelegt, dürfen diese 

nicht unterbrochen werden, da sie Schutzfunktionen er-

füllen. Wir weisen darauf hin, dass auch Kabel anderer 

Versorgungsträger bzw. stillgelegte Kabel angetroffen 

werden können. 

• Baumaschinen sind bis zu einer Annäherung an die 

Trasse einzusetzen, die mit Sicherheit eine Gefährdung 

der Verteilungsanlagen ausschließt. Erforderlichenfalls 

sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 

Diese sind, ebenso wie Rohrvortriebs-, Bohr- und Spreng-

arbeiten, das Einschlagen (Rammen) von Pfählen, Bohlen 

und Spundwänden, das Einspülen von Filtern für Grund-

wasserabsenkungen, der Einsatz von Durchörterungsge-

räten u. ä. mit der E.DIS abzustimmen. Im Bereich von 

Kabelanlagen dürfen Pfähle, Dorne oder andere spitze 

Gegenstände nicht in den Erdboden getrieben werden. 

Werden Warnbänder, Schutzrohre, Kabelabdecksteine, 

Erdungsanlagen oder Kabel angetroffen, so ist die Arbeit 

mit besonderer Vorsicht (ggf. Handschachtung) fortzu-

setzen. Freigelegte Kabel müssen beim Verfüllen wieder 

ordnungsgemäß abgedeckt, verdichtet und mit Kabel-

warnband (20 cm über Kabelscheitel) versehen werden. 

Erst ab einer Überdeckung von 40 cm (30 cm nach ATV 

DIN 18300) ist eine lagenweise, maschinelle Verdichtung 

zulässig. 

• Lageänderungen und/oder das Verfüllen von freigeleg-

ten Verteilungsanlagen dürfen vom ausführenden Unter-

nehmen nicht selbstständig, sondern nur in Abstimmung 

mit E.DIS vorgenommen werden. 

• Schachtdeckel müssen stets zugänglich bleiben. Hinweis-

schilder oder andere Markierungen dürfen ohne Zustim-

mung nicht verdeckt oder entfernt werden. 

• Wenn unzulässige Näherungen von Kabeln zu Gasvertei-

lungsleitungen festgestellt werden, ist E.DIS zu informie-

ren. (Sicherheitsbereich: 10 cm (MS-Kabel 20 cm) bei 

Kreuzungen, 20 cm (MS-Kabel 40 cm) bei Parallelverle-

gung. Für lichte Mindestabstände von Kabeln zu Gasver-

teilungsanlagen gelten die Werte im Merkblatt „Verhal-

tensregeln bei Gasanlagen“. 

• Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Ver-

fahrensweise mit dem zuständigen Kundencenter/Stand-

ort der E.DIS in Verbindung: 

• bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Unsere Ver-

teilungsnetze sind ständigen Veränderungen unter-

worfen. Aus diesem Grund haben die anliegenden 

Pläne eine begrenzte Gültigkeitsdauer. Der zustän-

dige Standort nimmt gegebenenfalls eine örtliche 

Einweisung vor. Es werden Aufträge zur Kabelortung 

und Kabelfeststellung ggf. Schalthandlungen abge-

stimmt. 

• wenn es, bedingt durch Ihre Baumaßnahmen bzw. 

Planungen, zur Überbauung unserer Kabel, zur Verän-

derung der Legetiefe bzw. zur Behinderung Ihrer 

Baumaßnahme durch unsere Verteilungsanlagen 

kommt. Beantragen Sie bitte die Umlegung unserer 

Verteilungsanlagen bzw. die Legung dieser im 

Schutzrohr durch E.DIS. E.DIS wird dann bei Erforder-

nis dem Antragsteller auf Grundlage des Antrages 

ein Angebot für die Umlegung unterbreiten und da-

für sorgen, dass die notwendigen Maßnahmen ge-

fahrlos und entsprechend geltenden Richtlinien 

durchgeführt werden. Ggf. sind für Planungszwecke 

Quergrabungen in Handschachtung durchzuführen. 

• wenn durch den Bauausführenden Kabel in einer 

Baugrube freigelegt werden. E.DIS wird eventuell 

durch Beistellen eines erfahrenen Mitarbeiters dafür 

Sorge tragen, dass diese Arbeiten gefahrlos und 

sachlich richtig durchgeführt werden. 

• wenn eingetragene Leitungslagen nicht aufgefunden 

werden. Es kann nicht automatisch von dem Nicht-

vorhandensein dieser Leitungen ausgegangen wer-

den. 

• wenn in der Nähe von Verteilungsanlagen Schutz-

rohre und Erdungsanlagen angetroffen werden, die 

nicht in den Bestandsplan-Ausschnitten enthalten 

sind. 

• Wenn trotz aller Sorgfalt Kabel oder Schutzrohre beschä-

digt (auch (leichte) Beschädigungen, die nicht zur unmit-

telbaren Zerstörung des Kabels führen, wie z.B. leichte 

Pickhiebe) werden, dann gilt zur Abwendung weiterer 

Schäden und Gefahr: 

• Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen, der Gefähr-

dungsbereich ist sicher zu verlassen. Die Schaden-

stelle ist außerhalb des Schutzbereiches gegen Betre-

ten zu sichern. 

• Es besteht Lebensgefahr für alle Personen in der Um-

gebung der Schadenstelle. Es können noch lebensge-

fährliche Schrittspannungen auftreten. 

• Einem beteiligten Fahrzeug oder Gerät darf man sich 

auf keinen Fall nähern, auch wenn die Spannung ab-

geschaltet zu sein scheint. 
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• Fahrzeugführer dürfen den Fahrzeugstand nicht ver-

lassen, sondern sollten versuchen durch Schwenken 

des Auslegers das Kabel oder durch Wegfahren des 

Fahrzeuges, den Kontakt zum Kabel zu unterbrechen, 

um so aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Sich 

nähernde Personen sind zu warnen. 

• Unverzüglich Störungsnummer „Strom“ anrufen. 

• Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 

ein beschädigtes Kabel vor „Freigabe“ durch unseren 

Mitarbeiter auf keinen Fall berührt werden darf, da 

hier Lebensgefahr besteht. 

 

4 Verhaltensregeln bei Gasanlagen 

• Beschädigungen (auch ohne Gasaustritt z. B. Deformie-

rung oder Beschädigung der Umhüllung) von Vertei-

lungsanlagen sind sofort und unmittelbar an die o. g. 

Entstörungsnummer zu melden. 

• Ist die Rohrumhüllung beschädigt worden, so darf die 

Verfüllung erst nach Instandsetzung und mit Zustim-

mung der E.DIS erfolgen. 

• Im Netz eingebaute Armaturen dürfen nur vom Fachper-

sonal der E.DIS oder auf dessen ausdrückliche Anwei-

sung bedient werden! 

• Die Anwesenheit eines Beauftragten der E.DIS an der 

Aufgrabungsstelle entbindet das ausführende Unterneh-

men nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der 

Haftpflicht bei evtl. auftretenden Schäden. 

• In Leitungsnähe sind Erdarbeiten generell nur von Hand 

oder Saugbagger und mit äußerster Vorsicht auszufüh-

ren. 

• Lageänderungen und/oder ggf. das Verfüllen von freige-

legten Verteilungsanlagen dürfen vom ausführenden Un-

ternehmen nicht selbstständig, sondern nur in Abstim-

mung mit der E.DIS vorgenommen werden und nur nach 

dessen Anweisung erfolgen. 

• Werden Warnbänder, Schutzrohre, Kabel oder Gasleitun-

gen angetroffen, so ist die Arbeit mit besonderer Vor-

sicht (Handschachtung) fortzusetzen. Freigelegte Gaslei-

tungen müssen beim Verfüllen wieder ordnungsgemäß 

abgedeckt, verdichtet und mit Gaswarnband (30 cm über 

der Gasleitung) versehen werden. Erst ab einer Überde-

ckung von 40 ist eine lagenweise, maschinelle Verdich-

tung zulässig. 

• Straßenkappen müssen stets zugänglich bleiben. Hin-

weisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne Zu-

stimmung nicht verdeckt oder entfernt werden. 

• Bei Anwendung grabenloser Verfahren im Bereich von 

Gasleitungen gelten die unten aufgeführten Mindestab-

stände. Die grabenlosen Verfahren sind im Vorfeld E.DIS 

anzuzeigen und mit ihm abzustimmen. Erforderlichen-

falls wird E.DIS die Abstände erweitern und die Herstel-

lung von zusätzlichen Suchschachtungen im gefährdeten 

Bereich bzw. die Freilegung der Kreuzung der Gasleitung 

als Auflage erteilen. Im Bereich von Gasleitungen sind 

grabenlose Verle-gungsverfahren nur zulässig, die eine 

genaue Position des Vortriebs unter Beachtung der Si-

cherheitsabstände gewährleisten. Zur Sicherstellung der 

Lage der eingezogenen Leitung sind durch den Bauherrn 

ggf. auch Maßnahmen erhöhten Aufwandes durchzufüh-

ren. 

• Kreuzungen von Gasleitungen sind grundsätzlich recht-

winklig und als Unterkreuzung auszuführen. Bei Vorhan-

densein eines Schutzstreifens sind Knickpunkte außer-

halb davon anzuordnen. 

• Werden Gasleitungen gekreuzt, die im Bohrverfahren er-

richtet worden sind, sind grundsätzlich Suchschachtun-

gen zur Freilegung des Bohranfangs und des Bohrendes 

durchzuführen. 

• Bei Kreuzung von Gasleitungen mit einer Baustraße für 

Schwerlastverkehr (≥40 t), für das Kreuzen der Gasleitung 
durch Land- und Fortwirtschaftsfahrzeuge (≥40 t) sowie 
Aufstellung von Kränen auf Gasleitungen sind bei E.DIS 

die Sicherheitsmaßnahmen im Einzelfall abzufragen. 

• Vor Ramm- und Bohrarbeiten ist die genaue Lage der 

Gasleitung durch Ortung und/oder Suchschachtung fest-

zustellen. Der Abstand richtet sich nach der Intensität 

der übertragenen Schwingungen und wird von E.DIS in-

dividuell festgelegt. Kann die genaue Lage der Gaslei-

tung nicht festgestellt werden (z. B. bei gesteuerten Boh-

rungen > 2,0 m Tiefe), so ist von der Achse der Gasleitung 

(Lageplan) zur Außenwand der Spundung allseitig ein 

Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten. 

• Eine Überbauung von Gasleitungen oder die Überpflan-

zung mit Bäumen oder tiefwurzelnden Gehölzen ist nicht 

zulässig. Um den kathodischen Korrosionsschutz von Lei-

tungen nicht zu gefährden, dürfen keine elektrisch lei-

tenden Verbindungen zu metallischen Gasrohrleitungen 

hergestellt werden. Außerdem sind in der Örtlichkeit vor-

gefundene Messsäulen durch ein Erdkabel mit der Stahl-

leitung, dem Mantelrohr sowie dem Steuerkabel verbun-

den. Bei Kreuzungen bzw. Parallelverlegungen sind Be-

einflussungen auszuschließen. 

• Bei der Verfüllung des Rohrgrabens sind freigelegte Gas-

verteilungsanlagen mind. 0,10 m allseitig mit steinfreiem 

neutralem Boden (Rundkorn 0 – 2 mm) zu umhüllen. Die 

Weiterverdichtung hat lagenweise zu erfolgen. Zur weite-

ren Verfüllung dürfen keine größeren Steine (Körnung > 

100 mm), kein schwerentfernbares Material und kein 

Bauschutt verwendet werden.
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Sicherheitsabstände, Schutzstreifen und Schutzmaßnahmen 

Folgende lichte Mindestabstände von Ver- und Entsorgungsleitungen zu Gasverteilungsanlagen (einschließlich Zubehör 

z.B. KKS- und Fernmeldekabel) der E.DIS sind einzuhalten. 

 

Gasleitung  

Abstand bei 

offener Parallel- 

verlegung  

Abstand bei ge-

schlossener Pa-

rallelverlegung  

Abstand bei 

offener 

Kreuzung  

Abstand bei 

geschlossener 

Kreuzung 

Gasleitung aus Kunststoff 

≤ 16 bar 

 
0,40 m 

 
1,00 m 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Kunststoff 

≤ 16 bar 

zu Kabel bis 1kV 

 

0,20 m 

 

1,00 m 

 

0,10 m 

 

1,00 m 

Gasleitung aus Stahl 

≤ 16 bar 

 
0,40 m 

 
1,00 m 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Stahl  

> 16 bar innerhalb 

öffentlicher Verkehrsflächen 

 

0,40 m 

 

1,00 m 

 

0,20 m 

 

1,00 m 

Gasleitung aus Stahl  

> 16 bar außerhalb 

öffentlicher Verkehrsflächen* 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leitung bis DN 150  1,00 m  1,00 m  0,50 m  1,00 m 

• Leitung über DN 150 bis DN 400  1,50 m  1,50 m  0,50 m  1,00 m 

• Leitung über DN 400 bis DN 600  2,00 m  2,00 m  0,50 m  1,00 m 

• Leitung über DN 600 bis DN 900  3,00 m  3,00 m  0,50 m  1,00 m 

• Leitung über DN 900  3,50 m  3,50 m  0,50 m  1,00 m 

* Bei parallel verlegten Gasleitungen unterschiedlicher Durchmesser gilt für die Abstandsvorgabe stets der größere Durchmesser 

 

Für HS-Kabel gelten gesonderte Mindestabstände zu Gasleitungen aller Materialien und Druckstufen: 

 

HS-Kabel  

Abstand bei 

offener Parallel- 

verlegung  

Abstand bei ge-

schlossener Pa-

rallelverlegung  

Abstand bei 

offener 

Kreuzung  

Abstand bei 

geschlossener 

Kreuzung 

< 110 kV  2,00 m  2,00 m  0,50 m  1,00 m 

>/ = 110 kV  5,00 m  5,00 m  1,00 m*  2,00 m 

>/ = 380 kV  10,00 m  10,00 m  1,00 m*  2,00 m 

* mit thermisch isolierenden Zwischenlagen 

 

Des Weiteren gilt, dass sich die Schutzstreifen der HS-Kabel und die Schutzstreifen der Gasleitung nur berühren dürfen 

(keine Überlappung). 

Für HS-Freileitungsanlagen (Leitungen, Maste, Erder etc.) gelten bei E.DIS folgende Mindestabstände zu Gasleitungen, oberir-

dischen Gasanlagen (Stationen) sowie Absperr- und Ausblasearmaturen. 
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Bild 1 

 

 

Tabelle 1 

    Mindestabstände (m) 

    < 110 kV  ≥ 110 kV 

A  Rohrachse – Leiterseil1  10  10 

B  Armatur – Leiterseil1  10  10 

C  Rohrachse – Mast2  20  20 

D  Ausblasestutzen – Leiterseil1  35  35 

E  Station – Leiterseil1  35  55 
1 vertikale Projektion 
2 Kreuzung / Querung der Freileitung stets senkrecht zur Freileitungstrasse 

 

Kathodische Korrosionsschutzanlagen müssen sich außerhalb der Beeinflussung von Hochspannungsfreileitungen (ein-

schließlich Fahr- und Speiseleitung) befinden. Fremdstromanaoden müssen bei Freileitungsmasten mit Erdseil mindestens 

30 m vom Mastfuß und dessen Erdern entfernt sein. 

Zwischen Gebäuden und oberirdischen Gasanlagen (Stationen) sowie Entspannungseinrichtungen der Gasversorgung sind 

folgende Mindestabstände zu beachten: 

 

 

Tabelle 2 

 

oberirdischen Gasanlagen (Station)  10,00 m 

Entspannungseinrichtungen Leitung (Ausbläser)  20,00 m 

 

Eine Bebauung näher als 20 m zu Gashochdruckleitungen größer 4 (5) bar bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch 

E.DIS, der individuelle Schutzmaßnahmen festlegt. 

Zur Sicherung des Bestandes und Betriebes liegen Gasleitungen in einem Schutzstreifen. Die Außengrenzen des Schutzstrei-

fens werden durch die Lage der Gasleitung bestimmt, deren Achse grundsätzlich unter der Mittellinie des Schutzstreifens 

liegt. Lageabweichungen können auftreten. 
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Tabelle 3 

Gasleitung  

Betriebsdruck 

(bar)  

Schutzstreifen 

gesamt (m) 

Nieder-, Mittel- und Hochdruck-Gasleitung  ≤ 4 (5)  2 

Hochdruck-Gasleitung  > 4(5) bis ≤ 16  4 

Hochdruck-Gasleitung  

> 16 

  

• ≤ DN 150   4 

• > DN 150 bis DN 300   6 

• > DN 300 bis DN 500   8 

Hochdruck-Gasleitung (Baujahr vor 1990)  > 4(5)  8 

 

Die Verlegung von unter- und oberirdischen Bauwerken und sonstigen Anlagen im Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar 

wird von E.DIS nur im Ausnahmefall gestattet. 

Voraussetzung dafür ist der Abschluss einer Interessensabgrenzungsvereinbarung. 

Die Verlegung ist terrestrisch zu vermessen und an E.DIS im dxf-Format zu übergeben. 

Die Kreuzung von Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar durch Kabel oder Leitungen unterliegt folgenden Mindestanforde-

rungen: 

• Verlegung der Kabel oder Leitungen in einem Leerrohr, dessen Enden sich außerhalb des Schutzstreifens der Gasleitung 

befinden  

• Kreuzung rechtwinklig zur Gasleitung  

• dauerhafte und gut sichtbare Markierung der Kreuzung an beiden Enden des Leerrohres 
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Wichtige Hinweise zum Verhalten bei Beschädigungen an 

Gasverteilungsanlagen 

Maßnahmen bei Gasaustritt im Freien: 

Wenn eine Gasleitung so beschädigt worden ist, dass Gas 

austritt oder Undichtigkeiten zu befürchten sind, sind sofort 

folgende Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu 

treffen: 

• Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosions-

gefahr; Zündquellen (z. B. Funkenbildung) vermeiden, 

nicht rauchen, kein Feuer anzünden! 

• Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofort einstellen, 

dazu gehört auch sofort alle Baumaschinen und Fahr-

zeugmotoren abzustellen! 

• Keine Mobiltelefone im Gefahrenbereich verwenden! 

• Keine elektrischen Verbindungen herstellen oder lösen! 

• Markisen von Hand einrollen, Bewohner warnen und 

zum Verlassen des Gefahrenbereiches auffordern. 

• Wenn möglich Kanalisation, Schächte, Telefonzellen und 

andere Hohlräume auf eingedrungenes Erdgas überprü-

fen. 

• Gefahrenbereich räumen, weiträumig absichern und Zu-

tritt unbefugter Personen verhindern! 

• E.DIS unverzüglich benachrichtigen! (jeweilige Entstö-

rungsnummer Gas) 

• Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr benach-

richtigen. 

• Erste Hilfe leisten! 

• Keine elektrischen Geräte, Schalter, Klingeln etc. betäti-

gen! 

• Fenster und Türen angrenzender Gebäude schließen, da-

mit kein im Freien ausströmendes Gas eindringen kann! 

• Weitere Maßnahmen mit E.DIS und den zuständigen 

Dienststellen abstimmen! 

• Das Baustellenpersonal darf die Schadenstelle nur mit 

Zustimmung der E.DIS verlassen! 

 

Maßnahmen: Gasaustritt im Gebäude  

• Gleiche Verfahrensweise wie Gasaustritt im Freien. 

• Lüftungsmaßnahmen durchführen! 

• Absperrarmatur nur auf ausdrückliche Anweisung der 

E.DIS schließen! 

• Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufen warnen 

(nicht klingeln oder telefonieren)! 

 

Maßnahmen bei Gasbrand: 

• Gleiche Vorgehensweise wie Gasaustritt 

• Gasbrände nicht löschen (Vermeidung der Explosionsge-

fahr). Muss aus Gründen der Personenrettung doch ein 

Erdgasbrand gelöscht werden, sind Pulverlöscher der 

Brandklasse C zu verwenden. 

• Ein Übergreifen der Flammen auf brennbare Materialien 

in der Umgebung verhindern. 

 

Vorsicht bei Schäden an Biogasleitungen 

• Gase aus der biologischen Erzeugung können neben Me-

than auch Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff 

enthalten. Kohlenstoffdioxid kann den Sauerstoff in der 

Atemluft verdrängen, das Einatmen von Schwefelwasser-

stoff gefährdet die Gesundheit. 

 

Strafrechtliche Konsequenzen und Schadenersatzansprüche 

• Verstöße eines Unternehmens gegen die obliegende Er-

kundungs- und Sorgfaltspflicht führen im Schadensfall zu 

einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und 

können darüber hinaus auch mit strafrechtlichen Konse-

quenzen verbunden sein. 

• Der Einsatz von Subunternehmern für die Tiefbauarbei-

ten setzt Übernahme und Einhaltung der Verkehrssiche-

rungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in ei-

ner eventuellen Einweisung gegebenen Informationen, 

übergebene Bestandspläne bzw. Kopien und die „Be-

standsplan-Auskunft” an die bauausführenden Firmen zu 

übergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen für ei-

genes Verschulden gem. §§ 823, 31 BGB selbst haftet, 

bleibt der Hauptunternehmer für eventuell entstandene 

Leitungsschäden und deren Regulierung primär gegen-

über E.DIS haftbar. 

 

5 Baumpflanzung/Bebauung im Bereich von Verteilungs-

anlagen 

Von der Begrünung und Bepflanzung innerstädtischer Wege, 

Straßen und Plätze werden die unterirdischen Verteilungs-

anlagen und Freileitungen erfahrungsgemäß erheblich be-

troffen. 

Verschiedene Interessen erfordern die gegenseitige Rück-

sichtnahme und ein rechtzeitiges Zusammenwirken aller Be-

teiligten bei der Planung und Durchführung von Bau- und 

Unterhaltungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang ver-

weisen wir Sie auf die Hinweise „Baumstandorte und unter-

irdische Ver- und Entsorgungsanlangen“. Diese wurden vom 

Arbeitskreis „Baumpflanzungen im Bereich von Verteilungs-

anlagen“ im Arbeitsausschuss „Kommunaler Straßenbau“ 

der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

(FGSV) in Zusammenarbeit mit der DVGW der ATV-ad-hoc-

Arbeitsgruppe „Baumstandorte“ im Fachausschuss 1.6 „Aus-

schreibungen und Ausführungen von Entwässerungsanla-

gen“ erarbeitet. Dies ist textgleich mit dem DVGW-Merkblatt 

GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“. 
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Für unterirdische Trassen gilt zusätzlich: 

Bei der Pflanzung im Bereich bestehender unterirdischer 

Gasleitungen und Kabel sind die Trassen grundsätzlich von 

Baumpflanzungen freizuhalten. Abstände von Baumpflan-

zungen zu bestehenden Verteilungsanlagen: (Die nachfol-

genden Maße beziehen sich auf den horizontalen Abstand 

des Stammes zur Gasleitung bzw. Kabel) 

• Bei einem Abstand von über 2,50 m sind Schutzmaßnah-

men in der Regel nicht erforderlich. 

• Bei einem Abstand zwischen 1,00 und 2,50 m ist in Ab-

hängigkeit von Baumart und Leitungstyp der Einsatz von 

Schutzmaßnahmen zu prüfen und zu entscheiden. 

• Bei einem Abstand unter 1,00 m ist eine Baumpflanzung 

nur im Ausnahmefall, unter Abwägung der Risiken, mög-

lich. Besondere Schutzmaßnahmen sind zu vereinbaren. 

• Pflanzgruben sind von Hand anzulegen, wenn die Außen-

kante einen geringeren Abstand als 0,50 m zur bestehen-

den Gasleitung oder Kabel besitzt. 

 

Der Schutzbereich für 110 kV-Kabelanlagen beträgt 10 m. In-

nerhalb des Schutzbereiches darf keine Bepflanzung mit Ge-

hölzen erfolgen. Der Schutzbereich darf nicht mit Bauwer-

ken überbaut werden. 

Bei geplanten Überbauungen (z. B. Straßen, Parkplätze usw.) 

sind zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit even-

tuell zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Die hierdurch ver-

ursachten Kosten sind durch den Antragsteller zu tragen.  

 

Sofern Schutzmaßnahmen erforderlich werden, bedürfen 

diese der Abstimmung zwischen den Beteiligten. 

Möglich sind z. B.: 

• Trennwände aus Stahl, Beton oder wurzelfeste Kunst-

stoffplatten 

• ringförmige Trennwand (Betonrohr / Kanalschacht) 

• Schutzrohre oder längsgeteilte Schutzrohre 

 

Beim Einbau von parallelen Trennwänden müssen diese von 

der Oberfläche bis mindestens auf Sohlhöhe des Gaslei-

tungs- bzw. Kabelgrabens geführt werden. Sie müssen aus 

schwer verrottbarem Material (Beton, Stahl, geeignete 

Kunststoffe) sein. 

Ungeeignet sind z. B.: 

• dünnwandige Folien < 2mm, Abdeckhauben, Trennwände 

mit ungeschützten Fugen 

• Kabelkanalformsteine aus Beton 

 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen unsere Kundencen-

ter/Standorte gerne zur Verfügung. 

Für Freileitungen gilt: 

Unter Freileitungen sind grundsätzlich keine Bauwerke zu 

errichten. Die Errichtung von Bauwerken ist nur möglich, 

wenn die innerhalb der vor genannten Normen geforderten 

Abstände nachgewiesen werden. 

Verbindungen und Abspannungen, Plakate, Planen und 

sonstige Teile dürfen an Masten von Freileitungen nicht an-

gebracht werden 

 

Baumpflanzungen in der Nähe unserer Freileitungen stim-

men wir grundsätzlich nicht zu, da diese bedingt durch den 

Baumwuchs, zur Beeinträchtigung der Versorgungszuverläs-

sigkeit unserer Kunden führen können. 

Die Zugänglichkeit der Maststandorte und der Trasse ist für 

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten jederzeit zu ge-

währleisten. 

 

Bei geplanten Straßen hat der Abstand zwischen Fahrbahn-

kante und den Masteckstielen, die der Fahrbahn zugewandt 

sind, mindestens 15 m zu betragen. Maßnahmen des Anfahr-

schutzes müssen im Einzelfall gesondert abgestimmt wer-

den 

 

Bei der Kreuzung mit Straßen und befahrbaren Verkehrsflä-

chen aller Art ist gemäß DIN EN 50341 zwischen Fahrbahn-

oberkante und Leiterseil ein Mindestabstand bei größtmög-

lichem Leiterseildurchhang von 7 m einzuhalten. Die Ermitt-

lung des größten Leiterseildurchhanges und des seitlichen 

Ausschwingens erfolgt unter Berücksichtigung der DIN EN 

50341. Es ist deshalb erforderlich, dass ein Bauprojekt bei 

E.DIS zur Prüfung auf Einhaltung der nach DIN EN 50341 ge-

forderten Abstände eingereicht wird, aus der die Fahrbahn-

höhe, bisherige Geländehöhe und benachbarten Maststand-

orte hervorgehen. 
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-NSP

0584382-EDIS

2

MB Altentreptow

24.07.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Kastanienallee 10

Gültz Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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                  15.08.2022 

 

Gültz, Strecke 6088, km 156,7 hier: Leitungsauskunft 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anliegend übergeben wir Ihnen die Zuarbeit der einzelnen Fachlinien zu o.g. Thema. 

Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die genannten Ansprechpartner 
der Fachlinien. 

LST:  Karsten Schabe     Tel. 03955-446 130 

Keine LST Anlagen vorhanden 

Fahrbahn: Claudia Klostermann    Tel. 03981- 49 2122 

Von Seiten der Fahrbahn, Netzbezirk Neustrelitz, bestehen keine Einwände. 

50 Hz:  Timo Looks          Tel. 03831-62 488 

Keine 50 Hz Anlagen der DB Netz im Baubereich 
Zuwegung zu den Versorgungschränken der Bahnanlagen, nebst GSMR Netzersatzanhänger 
(Wendekreis) muss gewährleistet bleiben. 

OL:  Heino Kloss  Tel. 03981- 49 2245 

Keine Kabel und Leitungen unserer Zuständigkeit. 
Der Abstand zu den Oberleitungsanlagen ist ausreichend. 

KIB:  Mario Zühlke  Tel. 0395-5446 252 

Keine weiteren eigenen Anlagen Fb – KiB, ausgenommen ggf. bereits vorhandene Anlagen (Lei-
tungen/ Querungen) Dritter. Hier Zuarbeit DB Imm Eigentumsmanagement notwendig/einfordern. 
 

DB Netz AG
 Anlagen- und Instandhaltungsmanagement

Netz Neustrelitz
Adolf-Friedrich-Str. 21

17235 Neustrelitz
 www.deutschebahn.com

Frau Simone Möseler
simone.moeseler@deutschebahn.com

Mobil 0160-974 32291

Zeichen: I.NA-O-N-NSZ-I

DB Netz AG � I.NA-O-N-NSZ-I � Adolf-Friedrich-Str. 21 � 17235 Neustrelitz 
 
 
 LAO Ingenieurgesellschaft mbH 
 Herrmann-Steinhäuser-Straße 43-47 
 63065 Offenbach am Main 
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TK:  Helge Schmidt  Tel. 03831- 62 376  

Siehe beigefügte Mail von Frau Posonski vom 10.08 (Trassenauskunft) 
 
(Bezüglich TK-Leitungsauskunft für TK-Kabel und Anlagen der DB Netz AG,     

 wenden sie sich bitte an den Trassenschutz des Dokumentationsservice der  

 DBKT.)                   DB.KT.Trassenauskunft-TK@deutschebahn.com 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

DB Netz AG 
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Vorwort 

 

 

Bei Bauarbeiten im Erdreich stellen erdverlegte Kabel nicht nur Hindernisse dar, sondern werden 
oft zur Gefahr für die Beschäftigten. 
 
Es liegt daher im gemeinsamen Interesse von Bauunternehmen, Garten- und 
Landschaftsgestaltern usw. (im Folgenden als ,,Unternehmer" bezeichnet) sowie sämtlichen 
Versorgungsträgern (im Folgenden als „Betreiber" bezeichnet) bei Bauarbeiten im Bereich von 
Kabeln mit größter Sorgfalt und Vorsicht vorzugehen.  
 
Um Unfälle und Schäden zu vermeiden, sind die folgende Hinweise zu beachten. 
 

 

 

1. Anwendungsbereich 
 

Dieses Merkblatt gilt für Arbeiten im Erdbereich, wir z.B. Aushub- Bohr- oder Rammarbeiten. 
 

2. Allgemeines 
 

Versorgungsanlagen (Kabel, Leitungen, Rohre, etc.) sind nicht nur in öffentlichen Wegen, 
Straßen und Plätzen, sondern auch in privaten Grundstücken (z. B. Gärten, Wiesen, Felder,1 
Wälder) verlegt. 

 
Die Verlegetiefe von Versorgungsleitungen beträgt in der Regel 60 - 150 cm; abweichende, 
insbesondere. geringere Tiefen (sogar 0 - 20 cm) sind aus den verschiedensten Gründen, z.B. 
Niveauänderung, möglich. 
 
Vor Beginn von Erdarbeiten, hat sich der Unternehmer bei den Betreibern zu erkundigen, ob 
im Baustellenbereich Versorgungsleitungen vorhanden sind oder sein können. Gemeinsam 
mit den Betreibern sind ggf. die erforderlichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen 
festzulegen. 
 
Erdverlegte Kabel sind als unter Spannung stehend zu betrachten, wenn nicht durch den 
Betreiber die Spannungsfreiheit ausdrücklich vor Ort bestätigt wird. 
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3. Maßnahmen VOT Beginn der Bauarbeiten 

Der Unternehmer hat zur Vermeidung von Unfällen und Sachschäden vor Beginn der Arbeiten zu 
ermitteln, ob im vorgesehenen Arbeitsbereich Anlagen vorhanden sind. 

(UVV ,,Bauarbeiten“, VBG 37, § 16 (1) und UVV ,,Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte und 
Spezialmaschinen des „Erdbaues“ V8G 40, § 38) 

 
Solche Anlagen im Sinne dieses Merkblattes sind erdverlegte Kabel und Leitungen einschließlich 
der dazugehörigen Muffen, Schutzabdeckungen, Schutzrohre usw. Dabei ist zu beachten, dass 
Rohre, Abdeckungen, Folien usw. nicht primär als mechanischer Schutz bei Aufgrabarbeiten 
dienen; ihre wesentliche Aufgabe besteht vielmehr darin, auf das Vorhandensein von Kabeln bei 
Tiefbauarbeiten aufmerksam zu machen. 
Der Unternehmer muss sich beim Betreiber erkundigen und anhand von Planunterlagen einweisen 
lassen über: 

 
• die Art 
• die Lage und 
• den Verlauf 

 
der Kabel. Dies kann durch die Aushändigung von Lageplänen und in besonderen Fällen durch 
eine zusätzliche Abstimmung vor Ort geschehen, wobei auch die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen festzulegen sind. 
 
Für die Informationen zuständige Stellen können sein: Elektrizitäts-, Gas- und 
Wasserversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, private  Betreiber von Ver-
sorgungsanlagen, zuständige Behörden (z.B. Straßenbauamt). 
 
Nach der Einweisung sind, durch den Teilnehmer der Verlauf und möglichst die Tiefenlage des 
Kabels im Baubereich kenntlich zu machen. (z.B. Oberflächen-markierung, Einmessen und Setzen 
von Pflöcken). 
Dabei ist zu beachten, dass über Kabeln keine spitzen Gegenstände in den Boden getrieben 
werden dürfen. 
 
Ist die genaue Lage eines Kabels nicht bekannt, so muss sie 

 
• durch von Hand anzulegende Suchschlitze (Suchgräben) oder 
• mit Hilfe von Kabelsuchgeräten 

 
festgestellt werden.  
Es ist auch auf seitlich abgehende Kabel (z. B. Hausanschlüsse) zu achten. 
 
Ergeben sich bei der Kabelsuche Unstimmigkeiten oder Abweichungen, ist mit dem Betreiber 
Rücksprache zu nehmen.
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Der Unternehmer darf nach Ermittlung der Kabellage mit den Bauarbeiten erst beginnen, wenn 
 
• der Betreiber im Arbeitsbereich die Kabel spannungsfrei geschaltet hat oder, soweit Gründe 

gegen eine Freischaltung vorliegen. 
• bei unter Spannung  stehenden Kabeln, die mit dem Betreiber vereinbarten 

Schutzmaßnahmen (einschließlich geeigneter Arbeits- und Schutzkleidung und Verwendung 
sicherer Schutz- und Hilfsmittel) veranlasst und die Mitarbeiter vor Beginn der Arbeiten 
entsprechend unterwiesen wurden. 

 
Über eine Abschaltung von Kabeln im Arbeitsbereich entscheidet der Betreiber. 
 
In bestimmten Fällen kann nach Entscheidung des Betreibers auch die Anwesenheit bzw. 
Mitarbeit einer Fachkraft des Betreibers erforderlich sein. Die Anwesenheit eines Mitarbeiters 
des Betreibers an der Baustelle entbindet den Unternehmer nicht von seiner Verantwortung. 

4. Maßnahmen zur Freilegung der Kabel 
 

Nur bei Kenntnis der genauen Lage des Kabels ist Maschinenaushub zulässig. Ein Abstand von 
30 cm zum Kabel darf in der Regel nicht unterschritten werden. Abweichungen hiervon sind mit 
dem Betreiber zu vereinbaren. 
 

Eine Hilfe zur Orientierung über den Kabelverlauf sind z.B. Markierungs- oder Warnbänder, 
Betonplatten, Schutzabdeckungen oder Sandbettungen. 
In unmittelbarer Nähe von Kabeln dürfen nur Handarbeiten mit geeignetem (stumpfen) 
Werkzeugen zum vorsichtigen Freilegen der Kabel durchgeführt werden. 
 

5. Maßnahmen an freigelegten Kabeln 
 

Grundsätzlich dürfen freigelegte Kabel in ihrer Lage nicht verändert werden.  
 

Sollte es dennoch erforderlich sein, so dürfen Lageänderungen der Kabel nur nach 
Rücksprache mit dem Betreiber und nur in Zusammenarbeit mit diesem vorgenommen werden. 

 
Kabel dürfen nicht als Standplatz oder Aufstiegshilfe benutzt oder anderweitig mechanischen 
Beanspruchungen ausgesetzt werden. 
 
Freigelegte Kabel sind nach Anweisung des Betreibers durch Abstützen, Unterbauen, 
Aufhängen, Umlegen auf Konsolen, provisorische Abdeckung mit Bohlen, etc. zu sichern. 
 
Die Kabel sind so aufzuhängen, dass deren Mantel nicht beschädigt wird. 
Falls Kabel beschädigt wurden, ist - auch bei zunächst geringfügig erscheinender 
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Beschädigung - sofort der Bereich abzusperren und der Betreiber zu informieren.  
 

 
Arbeiten an Kabeln (z.B. Aufnehmen, Umlegen, Hochhängen),  deren Spannungsfreiheit nicht 
ausdrücklich vom Betreiber bestätigt wurde, dürfen -außer- vom Betreiber selbst nur von 
Personen durchgeführt werden, die 
 
• für solche Tätigkeiten unterwiesen und qualifiziert sind 
• die Weisung des Betreibers kennen und 
• die festgelegte Schutzausrüstung benützen. 

 

6. Unvermutetes Antreffen von erdverlegten Kabeln 
 

Bei unvermutetem Antreffen erdverlegter Kabel sind die Bauarbeiten sofort zu unterbrechen, 
die Stelle ist deutlich zu markieren und zu sichern. 
Der Betreiber ist unverzüglich von Aufsichtführenden zu verständigen. 
Die weiteren Erd- und Bauarbeiten dürfen nur nach Weisung des Betreibers und gemäß 
Abschnitt 5 durchgeführt werden. 
 

7. Maßnahmen für das Wiederverlegen der Kabel 
 

Wenn freigelegte Kabel wieder verlegt werden, sind die Anweisungen des Betreibers zu 
beachten. Schutz- und Warneinrichtungen, z.B. Warnbänder, Abdeckplatten, sind wieder 
einzubauen. 
 
 

 

Vorschriften und Normen: 

 

1.  Unfallverhütungsvorschriften 
            Allgemeine Vorschriften (VUG 1) 
            Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) 
            Bauarbeiten (VUG 37) 
            Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte und Spezialmaschinen des Erdbaues. 
            (Erdbaumaschinen (VBG 4.0) 
 
  2.  Merkblätter und Kabelschutzanweisungen der Elektrizitäts-  und Versorgungsunternehmen 
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Fachautor: VTZ 128;   Bernd Koch; Tel.: (999) 57107 Gültig ab: 01.06.2009 

 

1 Allgemeines 

(1) Die Deutsche Bahn AG (DB Netz AG) betreibt zum Zweck ihrer Betriebsabwick-
lung Signal-, Fernmelde- und Starkstromkabelanlagen. Sie sind Bestandteil ei-
ner öffentlichen Zwecken dienenden Verkehrsanlage und liegen auf Bahnge-
lände wie auch in öffentlichem oder privatem Gelände. Auch Kabel von Arcor, 
der Deutschen Telekom und anderer Dritter gehören zu solchen Anlagen, so-
weit sie sich auf bahneigenem Gelände befinden. 

(2) Bei allen Bauarbeiten am oder im Erdreich sind zur Vermeidung von Kabel-
schäden die nachstehenden Bestimmungen zu beachten. Bei Beschädigung 
von Kabeln wird die DB Netz AG den Schädiger oder sonstigen Verantwortli-
chen nach den vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen zum Schadener-
satz heranziehen und gegebenenfalls nach den § 315 ff. StGB strafrechtlich 
verfolgen lassen. 

An dieser Stelle wird auf die besondere Sorgfaltspflicht des bauausführenden 
Unternehmens hingewiesen, sich mit der Kabellage vor Beginn der Bauarbei-
ten anhand der Kabellagepläne und der örtlichen Gegebenheiten vertraut zu 
machen. 

2 Bauleitung 

(1) Der jeweils verantwortliche Leiter einer Baumaßnahme ist  schriftlich zu benen-
nen und hat vor Beginn der Bauarbeiten am oder im Erdreich - insbesondere 
bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen, Setzen von Masten und Stan-
gen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern und Dornen - bei der örtlich zuständigen 
OE der DB Netz AG Auskunft darüber einzuholen, ob, wo und in welcher Tiefe 
an der beabsichtigten Arbeitsstelle Kabel liegen. 

3 Kennzeichnung 

(1) Die Lage der Kabel im Erdreich kann durch ein Trassenwarnband gekenn-
zeichnet sein. Trassenwarnbänder liegen im Regelfall ca. 30 bis 40 cm über 
dem Scheitel der Kabelanlage. 

4 Kabelmerkzeichen 

(1) Kabelmerkzeichen (Steine, Kugelmarker und dgl.) sind vor dem Ausheben ein-
zumessen. Ausgehobene Kabelmerkzeichen und abgehobene Kabelhauben 
sind zur Wiederverwendung seitlich zu lagern und nach Beendigung der Bau-
arbeiten entsprechend der ursprünglichen Lage wieder einzubauen. 
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5 Arbeiten in der Nähe von Kabeln 

(1) Mit den Arbeiten in der Nähe von Kabeln darf das bauausführende 
Unternehmen erst beginnen, wenn die Kabellage zweifelsfrei feststeht. Kann 
die Kabellage nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ist die genaue Lage mittels 
Suchgerät bzw. Suchschachtung zu ermitteln.  

(2) Der beabsichtigte Bereich der Erdarbeiten ist von dem bauausführenden 
Unternehmen exakt einzugrenzen und nicht zu verändern. Bei Ausweitung des 
Arbeitsbereiches ist eine erweiterte Kabelauskunft notwendig. 

(3) In der Nähe der Kabel muss mit besonderer Sorgfalt gearbeitet werden. Pickel 
dürfen bereits ab 30 cm Abstand vom Kabel nicht mehr eingesetzt werden; ab 
10 cm Abstand dürfen keine scharfen Werkzeuge verwendet werden. Arbeiten 
Baumaschinen (z.B. Bagger, Radlader usw.) in einem Abstand von weniger als 
5 m zu den Kabeln, so muss ständig ein Mitarbeiter des bauausführenden 
Unternehmens zur Einweisung des Maschinenbedieners anwesend sein. 

(4) Bei erdverlegten Kabeln ist ab 40 cm Näherung zur Kabelachse von dem 
bauausführenden Unternehmen mit äußerster Vorsicht und Sorgfalt 
vorzugehen und die örtliche Lage (horizontal, vertikal) per Suchschachtung in 
einem im Einzelfall gebotenen Umfang festzustellen. 

(5) Grundsätzlich ist beim Freilegen von Kabeln äußerste Vorsicht geboten, da bei 
Kabelbeschädigungen Lebensgefahr besteht. 

6 Freigelegte Kabel 

(1) Freigelegte Kabel sind von dem bauausführenden Unternehmen zu sichern und 
durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. 
Ein Umlegen von freigelegten Kabeln ist nur unter Aufsicht eines Mitarbeiters 
der örtlich zuständigen OE der DB Netz AG oder mit ausdrücklicher schriftlicher 
Zustimmung der OE der DB Netz AG ohne Aufsicht zulässig. 

7 Biegedurchmesser 

(1) Kabel dürfen nicht frei hängen. Sie sind in Abständen von höchstens 1 m zu 
unterfangen oder zu befestigen. Dabei muss, um unzulässige 
Zugbeanspruchungen auszuschließen, die Trassenlinie erhalten bleiben. 

(2) Durch starke Knicke oder Quetschungen werden Kabel unbrauchbar. Lässt sich 
das Biegen eines Kabels nicht vermeiden, gilt für den Biegedurchmesser der im 
Technischen Kennblatt genannte typenbezogene Wert. Fehlt ein solcher Wert 
oder ist ein Kabel nicht eindeutig zuzuordnen, darf ein Biegedurchmesser von 
mindestens dem zwanzigfachen Kabelaußendurchmesser nicht unterschritten 
werden. 
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8 Temperaturbereich 

(1) Beim Legen, Umlegen und Verschwenken von vorhandenen Kabeln sind die 
zulässigen Temperaturbereiche nach Tabelle 1 zu beachten. Sie sind vom Ka-
belaufbau, insbesondere von den Werkstoffen abhängig, und beziehen sich auf 
die Kabeleigentemperatur tKabel und nicht auf die Umgebungstemperatur. 

(2) Müssen Kabel bewegt werden, ohne dass der detaillierte Kabelaufbau zweifels-
frei ermittelt werden kann, so dürfen anhand der äußeren, sichtbaren Merkmale 
der Kabel die Temperaturbereiche nach Tabelle 2 in Anspruch genommen wer-
den. 

Tabelle 1: Temperaturbereiche für Kabel mit bekanntem Kabelaufbau 

Kabelaufbau Lfd. 
Nr. Kabelmantel 

(Werkstoff) 
Bewehrung Innere 

Schutzhülle 
äußere 

Schutzhülle 
Temperaturbereich 

1 2 3 4 5 6 

1 PE 

2 PVC 

3 

Bänder mit 
Bitumenx 

Jutex 

 

 ±0 °C ≤  tKabel  ≤ +40 °C 

4 PE -20 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

5 PVCx   -5 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

6 

 

 

vorhanden 

Bänder ohne 
Bitumen 

Jutex  ±0 °C ≤  tKabel  ≤ +40 °C 

7 PE -20 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

8 PVCx   -5 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

9 

 

 

 

 

Blei 

Aluminium 

 

- 

 

- 

- -20 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

10 PE 

11 

Bänder mit 
Bitumenx 

PVC 

 ±0 °C ≤  tKabel  ≤ +40 °C 

12 PE -20 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

13 

 

 

vorhanden Bänder ohne 
Bitumen 

PVCx   -5 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

14 PE -20 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

15 

 

 

PE 

 

- 

 

- PVCx   -5 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

16 PE 

17 

Bänder mit 
Bitumenx 

PVC 

 ±0 °C ≤  tKabel  ≤ +40 °C 

18 PE 

19 

 

 

vorhanden Bänder ohne 
Bitumen 

PVCx 

20 PE 

21 

 

 

PVC 

 

       - 

 

       - PVCx 

   

  -5 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 
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Fortsetzung Tabelle 1: 

 Kabeltyp Temperaturbereich 

22 LWL-Kabel   -5 °C ≤   tKabel  ≤  +50 °C 

23 Kabel mit Koaxial-Paaren -10 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

24 Starkstromkabel nicht unter +3 °C 

x   ausschlaggebender Werkstoff 

 
 
Tabelle 2: Temperaturbereiche für Kabel mit unbekanntem Kabelaufbau 

Lfd. 
Nr. 

Kabelaufbau Temperaturbereich 

1 Kabel mit Bleimantel, ohne Schutzhülle(n) über dem Mantel 
(Kabel mit blankem Bleimantel) 

-20 °C ≤  tKabel  ≤ +50 °C 

2 Kabel mit äußerer Schutzhülle aus bitumengetränkter Jute ±0 °C ≤  tKabel  ≤ +40 °C 

3 Kabel mit außenliegendem Kabelmantel bzw. mit äußerer 
Schutzhülle aus Kunststoff (zunächst nicht identifizierbarer 
Art) 

±0 °C ≤  tKabel  ≤ +40 °C 

4 alle übrigen Kabel ±0 °C ≤  tKabel  ≤ +40 °C 

 

9 Kabelabdeckhauben 

(1) Die Kabel sind mit den abgehobenen Kabelabdeckhauben oder -platten erneut 
abzudecken, bzw. das aufgenommene Warnband ist wieder einzulegen. 
Beschädigte Kabelabdeckhauben, -platten oder Warnbänder sind durch neue 
zu ersetzen. 

(2) Die Platten sind auf ebenem und zuvor verdichtetem Boden aufzulegen, so 
dass sich darunter keine Hohlräume bilden. Ausgehobene Kabelmerkzeichen 
sind entsprechend der tatsächlichen Kabellage wieder einzusetzen und 
einzumessen. 

(3) Bei einer festgestellten Differenz zwischen der Kabellage und dem 
Kabellageplan oder bei einer Änderung des Trassenverlaufs ist die örtlich 
zuständige OE der DB Netz AG schriftlich zu informieren. 

10 Fundamente, Mauern 

(1) Bei Führung durch Fundamente oder Mauern dürfen Kabel nicht eingemauert 
oder einbetoniert werden.  

(2) Sie sind mittels Schutzrohren, vorzugsweise aus Kunststoff, hindurchzuführen 
(ggf. auch Mauerdurchführungselemente).  
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(3) Bei vorhandenen, zu überbauenden Kabeln (z. B. beim nachträglichen Setzen 
von Mastfundamenten) sind längsgeteilte Schutzrohre zu verwenden. Die 
Rohrenden sind entsprechend den örtlichen Anforderungen gas- und wasser-
dicht abzudichten. 

(4) Setzungen des Bauwerks müssen möglich sein, ohne dass eine Beschädigung 
des Kabels eintreten kann. 

11 Verfüllen der Kabelgräben 

(1) Beim Verfüllen des Kabelgrabens darf das Einfüllmaterial nicht auf freihängen-
de Kabel geworfen werden.  

Der Boden unterhalb der Kabelanlage ist sorgfältig zu verdichten und die Sohle 
des Grabens ist eben herzustellen. Die Kabelanlage muss auf steinfreiem Bo-
den glatt aufliegen 

(2) Ferner ist zu beachten, dass das Verfüllen der Leitungszone per Hand zu erfol-
gen hat (Leitungszone = Grabensohle bis 10 cm über Kabel- bzw. Rohrschei-
tel). Der Füllboden darf im Bereich der Leitungszone eine max. Korngröße von 
≤ 2 mm aufweisen. 

(3) Oberhalb der Leitungszone können das lagenweise Verfüllen des Grabens und 
das Verdichten des Verfüllmaterials mit angemessener Sorgfalt maschinell er-
folgen. 

12 Abstände zu Kabeltrassen 

(1) Bei Arbeiten in der Nähe von Kabeln ist ein so großer Abstand zu wahren und 
so zu arbeiten, dass Beschädigungen von vorhandenen Kabeln ausgeschlos-
sen sind. Das Eintreiben von Pfählen, Bohrern, Dornen und anderen Gegens-
tänden, durch die Kabel beschädigt werden könnten, ist 30 cm beiderseits der 
Kabel verboten, bis zu 1 m beiderseits der Kabel nur bis zu 50 cm Tiefe zuläs-
sig. Hier sind nur maximal 50 cm lange Pfähle, Bohrer und Dorne oder solche 
mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel zu verwenden, der von der 
Spitze höchstens 50 cm entfernt ist. 

(2) Ist die genaue Lage der Kabel nicht bekannt, so ist auch außerhalb der o. g. 
Trasse von 2,0 m Breite größte Vorsicht geboten. 

13 Unbeabsichtigtes Freilegen von Kabeln 

(1) Die unbeabsichtigte oder unvermutete Freilegung von Kabeln ist der örtlich 
zuständigen OE der DB Netz AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bis zum 
Eintreffen einer Fachkraft der für die Kabel zuständigen Stelle darf in Kabelnä-
he nicht weitergearbeitet werden. 
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Empfangsbescheinigung/Verpflichtungserklärung 

 

 

Kabelmerkblatt der Deutschen Bahn AG (DB Netz) 

 

Baustelle: ..................................................................................................... 

Bauarbeiten:................................................................................................. 

Baubeginn: ................................. Bauende: ................................................ 

Ausgehändigte Unterlagen: ......................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 

Wir bestätigen, das Kabelmerkblatt (Anhang 892.9122A01) erhalten zu haben und ver-

pflichten uns, die darin geforderten Schutzmaßnahmen einzuhalten. 

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Auflagen entstehen, kommen wir in vol-

lem Umfang auf. 

Wir sind uns bewusst, dass vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung von Kabeln 

Strafverfolgungen nach StGB § 315 ff. nach sich ziehen kann. 

 

 

............................................................ 

Ort, Datum 

 

 

............................................................ 

Name 

 

 

............................................................ 

Firma - Stempel und Unterschrift 
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Schulz, Fanny-Maria

Von: LAO Ingenieurgesellschaft mbH <anfrage@lao-ing.de>  
Gesendet: Donnerstag, 18. August 2022 00:00 
An: TÖB <toeb@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Statusänderungen beim Projekt 2022-58932-023 - B-Plan PV Anlage Gueltz Bahnhof der Gemeinde Gültz 
 
Sehr geehrte Frau Lenke,  
 
bei Ihrem Projekt 2022-58932-023 – B-Plan PV Anlage Gueltz Bahnhof der Gemeinde Gültz haben sich folgende 
Status geändert:  
 
 

Netzbetreiber Neuer Status 
BIL eG (Portal u.a. für OGE, GasCade, GDM, Thyssengas, RMR, Evonik ...) KI: Nicht Betroffen 

 
 
 
Sie finden alle weiteren Informationen und Unterlagen in unserem LAO-Tool.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr LAO-Team  
 
 

LAO Ingenieurgesellschaft mbH 
Hermann-Steinhäuser-Straße 43–47 
63065 Offenbach am Main  
 

   

Fest    069 - 2474 572 - 0 
E-Mail  info@lao-ing.de  

Web www.leitungsauskunft-online.de  

 
Amtsgericht Köln, HRB 90406, Firmensitz: Kürten, Umsatzsteuer-ID: DE311136990 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Mario Blanke  
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Schulz, Fanny-Maria

Von: LAO Ingenieurgesellschaft mbH <anfrage@lao-ing.de>  
Gesendet: Donnerstag, 18. August 2022 00:00 
An: TÖB <toeb@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Statusänderungen beim Projekt 2022-58932-023 - B-Plan PV Anlage Gueltz Bahnhof der Gemeinde Gültz 
 
Sehr geehrte Frau Lenke,  
 
bei Ihrem Projekt 2022-58932-023 – B-Plan PV Anlage Gueltz Bahnhof der Gemeinde Gültz haben sich folgende 
Status geändert:  
 
 

Netzbetreiber Neuer Status 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH KI: Nicht Betroffen 

 
 
 
Sie finden alle weiteren Informationen und Unterlagen in unserem LAO-Tool.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr LAO-Team  
 
 

LAO Ingenieurgesellschaft mbH 
Hermann-Steinhäuser-Straße 43–47 
63065 Offenbach am Main  
 

   

Fest    069 - 2474 572 - 0 
E-Mail  info@lao-ing.de  

Web www.leitungsauskunft-online.de  

 
Amtsgericht Köln, HRB 90406, Firmensitz: Kürten, Umsatzsteuer-ID: DE311136990 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Mario Blanke  
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Schulz, Fanny-Maria

Von: LAO Ingenieurgesellschaft mbH <anfrage@lao-ing.de>  
Gesendet: Donnerstag, 18. August 2022 00:00 
An: TÖB <toeb@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Statusänderungen beim Projekt 2022-58932-023 - B-Plan PV Anlage Gueltz Bahnhof der Gemeinde Gültz 
 
Sehr geehrte Frau Lenke,  
 
bei Ihrem Projekt 2022-58932-023 – B-Plan PV Anlage Gueltz Bahnhof der Gemeinde Gültz haben sich folgende 
Status geändert:  
 
 

Netzbetreiber Neuer Status 
Infrastruktur eStrasse GmbH (50Hertz Transmission GmbH) KI: Nicht Betroffen 

 
 
 
Sie finden alle weiteren Informationen und Unterlagen in unserem LAO-Tool.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr LAO-Team  
 
 

LAO Ingenieurgesellschaft mbH 
Hermann-Steinhäuser-Straße 43–47 
63065 Offenbach am Main  
 

   

Fest    069 - 2474 572 - 0 
E-Mail  info@lao-ing.de  

Web www.leitungsauskunft-online.de  

 
Amtsgericht Köln, HRB 90406, Firmensitz: Kürten, Umsatzsteuer-ID: DE311136990 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Mario Blanke  
 













 

BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Anerkannter Naturschutzverband nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz, § 30 NatSchAG M-V 

Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin IBAN DE 36 1405 2000 0370 0333 70 
Girokonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin IBAN DE 36 1405 2000 0360 0601 45 

BUND M-V e.V., Wismarsche Straße 152, 19053 Schwerin 
 
 
BAUKONZEPT Neubrandenburg 

z. Hd. Herrn Meißner 
 
 
Per Mail: toeb@baukonzept-nb.de 
 
 
 

Ihr Zeichen: 

30980 

Ihre Nachricht: 

20.07.2022 

Unser Zeichen: 

292-22/SS 

Datum: 

22.8.2022 

 
Betreff: vorhabenbezogener B-Plan Nr. 4 „PV-Anlage Gültz Bahnhof“ 
 
Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG i.V.m. § 30 NatSchAG M-V.  

 

Sehr geehrter Herr Meißner, 

im Namen des BUND Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. danke ich für die 
Beteiligung am Verfahren und nehme hiermit im Folgenden Stellung. 

Der dringend benötigte Ausbau von Solarenergieanlagen sollte vorrangig auf, an und neben 
Gebäuden, auf bereits versiegelten und beeinträchtigten Flächen, wie Industrie- und 
Gewerbebrachen, Parkplätzen, Autobahnen, geschlossenen Deponien, Konversionsflächen 
u.ä. vorgenommen werden. Diese müssen zuerst genutzt werden, bevor in die Landschaft 
ausgewichen wird.  

Das Vorhabengebiet liegt innerhalb eines landwirtschaftlichen, teils versiegelten Standortes 
und ist zu begrüßen. 

Kompensation: 

Entsprechend der Begründung beträgt der Kompensationsbedarf 6.370 m² EFÄ. Dieser ist 
nach Ausgestaltung mit geeigneten Maßnahmen im B-Plan (Planzeichnung und Textteil) 
festzusetzen. Die Umsetzung der Kompensation sollte durch die Kommune kontrolliert 
werden. 

Gemeinwohl 

Für den BUND Mecklenburg-Vorpommern ist zudem wichtig, dass der Betrieb von 
Solaranlagen dezentral und gemeinwohlorientiert sowie mit regionaler Wertschöpfung 
geschieht. Das bedeutet, dass Solarprojekte bevorzugt auf kommunalen Flächen durch die 
Kommunen selbst und mit Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger*innen vor Ort realisiert 
werden sollten. Ist die Kommune nicht selbst der Vorhabenträger, sollte dieser wenigstens in 
der Region angesiedelt sein. 

Standortkonzept 

Bund für Umwelt 
und Naturschutz 
Deutschland 
 
Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Wismarsche Straße 152 
19053 Schwerin 
Telefon: 0385 521339-0 
Telefax: 0385 521339-20 
E-Mail: bund.mv@bund.net 
 
Projekt Ökologisches Bauen in MV 
Ansprechpartnerin: 
Susanne Schumacher 

mailto:toeb@baukonzept-nb.de
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BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Anerkannter Naturschutzverband nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz, § 30 NatSchAG M-V 
Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin DE 36 1405 2000 0370 0333 70 
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Es ist bereits absehbar, dass die Flächenkulisse für Solarparks noch weiter geöffnet werden 
wird (z.B. durch eine Ausdehnung der benachteiligten Gebiete und um Moorböden). Da es 
künftig vermutlich zu weiteren Investorenanfragen kommt, sollte die Gemeinde Gültz für sich 
so schnell wie möglich einschätzen, wie, wo und wo nicht weitere Solarparks gebaut werden 
sollen. Kriterien können z.B. mögliche oder auszuschließende Standorte, die maximale 
Anzahl/Größe und Naturschutzauflagen sein. Kommunale Kriterien können als Text, als 
Themenkarte oder beides festgehalten werden. Eine sogenannte Weißflächenkartierung 
kann mit dem vom LAiV kostenlos bereitgestellten Tool Gaia-Light unter Geodatenviewer 
GAIA-MVlight - GeoPortal Mecklenburg-Vorpommern (geoportal-mv.de) erstellt werden. 
Angebotene Layer sind z.B. Schutzgebiete, Baugebiete und Ackerzahlen. Diese erste 
Einschätzung kann alternativ zum Flächennutzungsplan als städtebauliches Standortkonzept 
oder Grundsatzbeschluss gestaltet werden. Beide Werkzeuge ersetzen nicht die spätere 
Abwägung im Bebauungsplanverfahren, sind in diesem aber zu berücksichtigen. 

Kommunale Flächen sollten auf jeden Fall in kommunalem Besitz bleiben! Bürgerparks 
fördern die Energiewende von unten, steigern die Akzeptanz und können besonders 
ökologisch gestaltet werden. 

Wo das nicht möglich ist, sollte die kommunale Planungshoheit dergestalt genutzt werden, 
die Akzeptanz eines Solarparks über eine frühe freiwillige Beteiligung von 
Nachbarkommunen, Bürgern und Umweltschützern; Auflagen für eine ökologische 
Gestaltung und eine finanzielle Beteiligung der Kommune erreicht werden. 

Finanzielle Beteiligung 

Die finanzielle Beteiligung von Kommunen ist nach §6 EEG (2021) nach dem Beschluss des 
B-Plans mit bis zu 0,2 ct/kWh möglich. Die Beteiligung gilt sowohl für geförderte Solarparks, 
die über Ausschreibungen realisiert werden, als auch für Solarparks, die als Power Purchase 
Agreement (PPA) ohne Förderung umgesetzt werden. Ein Mustervertrag für die finanzielle 
Beteiligung kann unter https://sonne-sammeln.de/ heruntergeladen werden. 

Potenzial für Klimaschutz & Naturschutz 

Erste Studien zeigen, dass Solarparks – abhängig von der Bauweise, der Vornutzung der 
Fläche und des künftigen Flächenmanagements – zu einer Förderung der biologischen 
Vielfalt führen. Gerade Arten der Agrarlandschaft haben aufgrund der Industrialisierung der 
Landwirtschaft und damit dem Verlust von Lebensräumen, dem Gift- und Düngereinsatz, 
einen extrem starken Rückgang zu verzeichnen. 

Zusätzlich zur Umsetzung der obligatorischen Kompensationsmaßnahmen sollte die 
Kommune die Chance ergreifen, mit zusätzlichen, freiwilligen Naturschutzmaßnahmen einen 
Mehrwert für die Natur zu schaffen. Diese freiwilligen Maßnahmen können als kommunaler 
Beschluss eine Vorbedingung der Kommune sein oder über einen städtebaulichen Vertrag 
geregelt werden. Bei umfangreicheren Maßnahmen ist aber auch die Anerkennung als 
Ökokontomaßnahme oder eine Vereinbarung im Vertragsnaturschutz denkbar. 

Beides, Kompensationsmaßnahmen und freiwillige Naturschutzmaßnahmen sollten 
innerhalb des Vorhabengebietes umgesetzt werden. Das vereinfacht die Flächenakquise und 
das Flächenmanagement. 

Wissenschaft, Umweltverbände und der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
empfehlen entsprechend, bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Solarparks, einen 
über die regulatorischen Vorgaben hinausgehenden Beitrag zu leisten. Der bne und 

https://www.geoportal-mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-MVlight
https://www.geoportal-mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-MVlight
https://sonne-sammeln.de/
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zahlreiche Unterzeichner (Planer, Errichter und Betreiber von PV-Freilandanlagen – Liste der 
Unterzeichner unter www.bne-online.de/de/verband/gute-planung-pv) verpflichten sich bspw. 
freiwillig, definierte Standards Guter Planung umzusetzen und einzuhalten. Solarparks, die 
anhand der bne-Checkliste realisiert werden, erhalten die „bne - gute Planung“ - 
Kennzeichnung. 

Die Kommune hat es in der Hand, eine ökologische Gestaltung und Pflege von Solarparks 
im B-Plan oder vertraglich festzusetzen und damit verbindlich zu machen. Das kann 
großzügigere Abstände der Modulreihen, die extensive Pflege zwischen den Modulreihen, 
die Ausweisung freizuhaltender Flächen, die Anlage von Hecken, Feucht- oder 
Trockenbiotopen sein. In dem vorliegenden Vorhaben könnten z.B. vielfältige Habitat 
Strukturen für Reptilien bzw. Amphibien geschaffen werden. Auch die Durchführung eines 
Monitoring könnte vereinbart werden und dabei helfen, mehr Erkenntnisse zur Entwicklung 
von Fauna und Flora in Solarparks zu gewinnen. 

Für das vorliegende Vorhaben sollte aus Sicht des BUND Folgendes im B-Plan oder im 
städtebaulichen Vertrag verbindlich festgesetzt werden: 

1. Die Vorhabenfläche sollte zu maximal 50% mit Modulen überstellt werden und zu 
maximal 5% versiegelt werden. Die Modulreihen sollten einen Abstand von mind. 3-5 
m haben. 

2. Die Module sollten einen Abstand von mindestens 0,8 m zwischen Geländeoberkante 
und Unterkante haben, damit keine Verletzungsgefahr für Weidetiere besteht und die 
Bodenvegetation ausreichend Sonnenlicht erreicht. Die Modultische sollten max. 5 m 
tief sein. Als ökologische Alternative zu den rohstoff- und energieintensiven Materialien 
Stahl/Aluminium sollte auf Stahlträger montiertes heimisches Holz für die 
Aufständerung und Rahmenkonstruktion verwendet werden. 

3. Die Module sollten eine Ost-West-Ausrichtung sowie eine Mindestneigung von 45° 
haben. So wird die Stromproduktion netzdienlich zur Tageszeit des größeren Bedarfs 
gestärkt und die Verschattung des Bodens unter den Modulen begrenzt. 

4. Die verwendeten Bauteile bzw. Materialien sollten einen maximalen Grad an 
Demontierbarkeit und Recyclingfähigkeit aufweisen. 

5. Für die Pflege Grünfläche unter und zwischen den Modulreihen als auch für die Pflege 
der Kompensationsflächen sollte bevorzugt auf eine Schafbeweidung gesetzt werden. 
Ist dies nicht möglich sollte im festgesetzten Zeitraum eine alternierende Mahd 
erfolgen, um ein permanentes Nahrungsangebot für Insekten und Pflanzenfresser zu 
erhalten. 

6. Die Anlage sollte mit einer Sichtschutzhecke eingefriedet werden. Diese dient dem 
Biotopverbund und kann als AuE-Maßnahme anerkannt werden. Die 
Sichtschutzhecke sollte dann dreireihig, mind. 5 m breit und mind. 2,5 m hoch (den 
Sicherheitszaun überragend) sein und dafür entsprechend §40 BNatSchG 
gebietsheimisches Pflanzgut verwendet werden. Dornige Arten verhindern unbefugten 
Zutritt wirksam. Hier bieten sich Weißdorn, Wildrose, Berberitze und Schlehe bspw. 
an. 

7. Auch Entsiegelungsmaßnahmen bieten sich hier an und können 
kompensationsmindernd verrechnet werden. 

http://www.bne-online.de/de/verband/gute-planung-pv
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8. Zusätzlich zur ökologischen, eine bodenkundliche Baubegleitung. 

Erläuterung: Wir fordern das Schutzgut „Boden“ stärker zu berücksichtigen. Nach BBodSchG 
§7 muss Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen getroffen werden 
und Bodeneinwirkungen vermieden oder vermindert werden.  

Gemäß Mantelverordnung der BBodSchV (gültig ab 01.08.2023): 

„Nach Abs 5 S 1 soll künftig für die Genehmigungsbehörden die Möglichkeit bestehen, bei 
Maßnahmen, die die durchwurzelbare Bodenschicht auf mehr als 3.000 m2 beanspruchen, 
im Benehmen mit den Bodenschutzbehörden eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 
19639 zu verlangen. Die neuentwickelte DIN gibt eine Handlungsanleitung zum 
baubegleitenden Bodenschutz. Dieser wird definiert als Schutz des Bodens durch 
Bodenschutzkonzept und bodenkundliche Baubegleitung in den Phasen der Planung, 
Projektierung, Ausschreibung und Ausführung inklusive Zwischenbewirtschaftung.“ 
Daher sollte neben einer ökologischen, auch eine bodenkundliche Baubegleitung eingesetzt 
werden. Die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes und einer bodenkundlichen 
Baubegleitung in der Ausführungsphase wird dringend empfohlen. Bodensachverständige 
können bei frühzeitiger Einbindung Verzögerungen und Nachträge in der Bauausführung 
reduzieren bzw. vermeiden und die Belange des Schutzgutes Boden (und Grundwasser) 
gegenüber den baubeteiligten Gewerken vertreten. Die Bodenkundliche Baubegleitung kann 
seitens der Gemeinde/Behörde im städtebaulichen Vertrag festgelegt werden. 

 

Wir begrüßen  

1. Das fundamentlose Rammen der Modultischgestelle. 

2. Den Mindestabstand des Zaunes zum Boden. 

3. Die Nutzung bestehender Zuwegungen. 

4. Das Verbot von Düngern, Pestiziden und Reinigungsmitteln. 

5. Der Verzicht auf eine Beleuchtung der Anlage. 

6. Die Nutzung von PV-Modulen mit Anti-Reflexionssschicht 

7. Die Rückbauverpflichtung. 

 

Für freiwillige Naturschutzmaßnahmen bieten sich an: 

1. Schaffung von Strukturen & Sonderbiotopen (z.B. Gehölze, Trocken- bzw. 
Feuchtbiotope). 

2. An- und Ausbringen von Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten 

3. Artenschutzmaßnahmen für weitere identifizierte Zielarten 

4. Durchführung eines Monitoring  

 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen und um Beteiligung am weiteren 
Verfahren. 

 



BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

S. 5/5 

 
BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Anerkannter Naturschutzverband nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz, § 30 NatSchAG M-V 
Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin DE 36 1405 2000 0370 0333 70 

Girokonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin DE 36 1405 2000 0360 0601 45 

Mit freundlichen Grüßen 

 
i.A. Susanne Schumacher 
Referentin für ökologisches Bauen 
 
Quellen: 
 

- BUND M-V (2021) Position des BUND M-V zu Solaranlagen: www.bund-mecklenburg-
vorpommern.de/service/publikationen/detail/publication/position/  

- KNE (2022) Wie Sie den Artenschutz in Solarparks optimieren: www.naturschutz-energiewende.de/wp-
content/uploads/KNE_Wie_Sie_den-Artenschutz_in_Solarparks_optimieren.pdf  

- bne (2022) Gute Planung von PV-Freilandanlagen: www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/bne-
inhalte/bne_Gute_Planung_PV-Freilandanlagen.pdf  

- bne (2019) Solarparks – Gewinne für die Biodiversität: www.bne-
online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Leitfaeden_Branchenuebersichten_usw/20200406_bne_kurzfassung_biodiv_
studie_2019.pdf  

- TH Bingen (2021) Leitfaden für naturverträgliche und biodiversitätsfreundliche Solarparks: www.th-
bingen.de/fileadmin/projekte/Solarparks_Biodiversitaet/Leitfaden_Massnahmensteckbriefe.pdf  
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